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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen 

auf diesem Wege zunächst im 
Namen des Vorstandes unserer 
Kammer die besten Wünsche für 
ein gesundes und erfolgreiches  
Jahr 2009. Möge die Wirtschafts- 
und Finanzkrise, in der wir uns be- 
finden, nicht auch unseren Berufs- 
stand erfassen, sondern im Gegen-
teil Anlass sein, Rechtsrat ver-
mehrt nachzufragen. Wann, wenn 
nicht in Krisenzeiten, sollte sich 
beweisen, was wir immer sagen: 
Dass nur Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte in Rechtsangelegen-
heiten kompetent, unabhängig 
und ausnahmslos am Interesse des 
Auftraggebers orientiert beraten 
und vertreten können. Wir sind alle 
aufgefordert, diesem Anspruch 
nachhaltig gerecht zu werden. 

Sie werden es in der überregiona- 
len Presse und in den letzten BRAK- 
Mitteilungen (Heft 6/2008) gelesen 
haben: Die Bundesrechtsanwalts-
kammer hat zusammen mit dem  
Deutschen AnwaltVerein, der Bun- 
desnotarkammer, dem Deutschen 
Notarverein, dem Deutschen Juris- 
tinnenbund, dem Deutschen Rich- 
terbund und dem Bundesminis-
terium der Justiz ein „Bündnis für 
das deutsche Recht“ geschlossen. 
Ziel ist es, „durch gemeinsame 
Anstrengungen … die Position des 
deutschen Rechts – als Teil des kon-
tinentaleuropäischen Rechts – im 
internationalen Wettbewerb der 
Rechtsordnungen entscheidend“ zu 
verbessern, so die Presseerklärung 
der Beteiligten aus Anlass der 
Vorstellung des Projektes. Mit 
ihm wird u.a. eine Mahnung des 
Bundespräsidenten aufgenommen, 

der anlässlich 
der Eröffnung
des letzten
 Deutschen 
Juristentages 
in Erfurt im 
September 
2008 auf die 
besonderen 
Aktivitäten 
hingewiesen hat, die britische 
Anwaltsorganisationen unterneh-
men, um für ihr Rechtssystem zu 
werben. 

Wenn jetzt vom „Wettbewerb der 
Rechtsordnungen“ die Rede ist, 
geht es also nicht mehr um eine 
flott formulierte Überschrift einer  
wissenschaftlich geprägten Rechts-
vergleichung mit beschränkter  
Praxisrelevanz. Nein, die Globali- 
sierung zwingt uns, offensiv unser 
Rechtssystem transparent zu ma-
chen und seine Vorzüge dem 
rechtsuchenden Publikum zu ver-
mitteln. Nur so ist es im Prozess 
der Internationalisierung insbeson- 
dere seiner wirtschaftlichen Be- 
ziehungen in der Lage, deutsches 
und damit kontinentaleuropäi- 
sches Recht zu deren Grundlage zu 
machen. 

Und das deutsche Rechtssystem 
ist ja nicht zu unrecht weltweit 
im Gespräch. Nicht ohne Grund 
orientierten und orientieren sich 
mittel- und osteuropäische Staaten 
im Rahmen des Aufbaus eigener 
demokratischer Strukturen an den 
Grundzügen unserer Rechtsord-
nung, bauen ihr Gerichtssystem 
nach unserem Beispiel auf, schaf-
fen eine unabhängige Richter- und 
Anwaltschaft nach den Vorgaben 
unseres Gerichtsverfassungs- und 
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Berufsrechts. Deutsches Recht ist  
im Vergleich zu anderen Rechts-
ordnungen effizienter, kostengün-
stiger und berechenbarer. Um es 
mit den Worten des Bundespräsi- 
denten zu sagen: Unsere Rechts- 
ordnung bietet „gutes, klares, ver-
lässliches und effizient durchsetz-
bares Recht“ und bildet so „eine 
unentbehrliche Grundlage für dau-
erhaften wirtschaftlichen Erfolg 
und Wohlstand“. 

Ich hoffe, wir alle, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, sind von dieser 
Einschätzung überzeugt. Um sie 
auch Anderen zu vermitteln, haben 
die Partner des „Bündnis für das 
deutsche Recht“ als erste gemein-
same Maßnahme eine Broschüre 
mit dem Titel „Law – Made in 
Germany“ herausgegeben. Auf 
30 Seiten werden in deutscher 
und englischer Sprache unter den 
Überschriften „Deutsches Recht – 
beste Voraussetzungen für wirt-
schaftliche Aktivitäten“, „Die 
deutschen Gerichte – unabhängig, 
schnell und kostengünstig“, „Die 
deutsche Schiedsgerichtsbarkeit 

– eine Alternative zur staatlichen 
Justiz“ und „Kompetent in deut-
schem Recht: Rechtsanwälte und 
Notare“ die Grundlagen des Zivil- 
und Zivilprozessrechts leicht ver-
ständlich beschrieben und ihre 
Vorzüge insbesondere gegenüber 
dem anglo-amerikanischen Recht 
herausgestellt. Abgeschlossen wird 
der Text mit Musterklauseln, die es 
dem Anwender ermöglichen, für 
seine Vertragsbeziehung deutsches 
Recht zu vereinbaren. 

Es bedarf keiner besonderen 
Betonung, dass eine möglichst 
weite Verbreitung dieser Broschüre 
bei den auf ihren Inhalt ansprech-
baren potentiellen Mandantinnen 
und Mandanten im ureigenen 
Interesse der Anwaltschaft liegt. 
Unser Vorstand hat deshalb 
beschlossen, den in Betracht kom-
menden Firmen im Kammerbezirk 
jeweils ein Exemplar zur Verfügung 
zu stellen und unseren Industrie- 

und Handelskammern jeweils 25 
Exemplare zur Verteilung an ihre 
Mitgliedsunternehmen zu überlas-
sen. 

Sollten Sie an der Broschüre interes-
siert sein, wenden Sie sich bitte  
an die Geschäftsstelle unserer Kam- 
mer, sie wird Ihnen unverzüglich 
zugeleitet. 

Für weitere Exemplare für Ihre 
Klientel darf ich Sie auf die Internet- 
seite www.lawmadeingermany.de 
verweisen.

Ich verbleibe mit freundlichen kol-
legialen Grüßen 
Ihr 

 

Ekkehart Schäfer
Präsident 

Law – Made in Germany
g l o b a l   •   e f f e k t i v   •   k o s t e n g ü n s t i g
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Law – made in Germany

Global, effective, cost-efficient 

Germany is one of the world’s foremost economic powers. German

products enjoy an excellent reputation the world over, with „Made

in Germany“ being an internationally recognised seal of quality.

German law significantly contributes to this success: it is more effi-

cient, cost-effective and predictable than the laws of other jurisdic-

tions – just a few good reasons for choosing Germany as an invest-

ment location.

German law ensures the optimum framework for your company, as

legal certainty and pro-active structuring provide a solid base for

the avoidance of future disputes, thereby saving you considerable

expense.

Germany offers companies and investors alike a highly efficient

legal system. Courts and private arbitration tribunals are thus able

to focus on their core functions. Efficient rules of procedure enable

Law – made in Germany

Global, effektiv, kostengünstig 

Deutschland gehört zu den wirtschaftlich leistungsstärksten

Ländern der Welt. Deutsche Produkte genießen weltweites Anse-

hen. „Made in Germany“ ist daher ein internationales Quali-

tätssiegel. Das deutsche Recht trägt zu diesem Erfolg erheblich bei:

Es ist effizienter, kostengünstiger und berechenbarer als andere

Rechtsordnungen – gute Gründe für Investitionen in Deutschland.

Das deutsche Recht sichert Ihrem Unternehmen perfekte Rahmen-

bedingungen. Rechtssicherheit und vorsorgende Gestaltung sind

entscheidende Merkmale, die spätere Streitigkeiten vermeiden und

deshalb viel Geld sparen.

Unternehmer und Investoren finden in Deutschland ein leistungs-

fähiges Rechtssystem. Gerichte und private Schiedsgerichtsbarkeit

können sich daher auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Effiziente

Verfahrensordnungen sorgen für schnelle, kompetente und bere-

chenbare Entscheidungen. Sobald Ihre Forderung tituliert, das

heißt aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, aus Prozessver-

gleichen oder aus Urkunden durchsetzbar ist, können Sie auf ein

bewährtes Vollstreckungsrecht und besonders spezialisierte staat-

liche Vollstreckungsorgane zurückgreifen. Diese sorgen dafür, dass

Sie Ihr Recht konsequent durchsetzen können.

Effizienter Rechtsrahmen auf höchstem Niveau

Deutschland gehört zu den fünf Top-Nationen im Global

Competitiveness Report 2008-2009 des Weltwirtschaftsfo-

rums in der Kategorie „Effizienz der rechtlichen Rahmen-

bedingungen“. Zum Vergleich: Die britische Rechtsord-

nung liegt auf Platz 18, die amerikanische auf Platz 28.

Als Unternehmer benötigen Sie gut ausgebildete Arbeitnehmer,

eine leistungsstarke öffentliche Verwaltung, ein funktionierendes

Bildungswesen, Straßen, Bahnhöfe und Flughäfen, vor allem aber

auch eine funktionierende und berechenbare rechtliche Infra-

struktur. Alle diese Rahmenbedingungen bietet Ihnen Deutsch-

land in optimaler Weise.

4

global

Law – Made in Germany: Der Deutsche Bundestag.

Law - made in Germany: the Bundestag, the German national parliament.

Das kontinentaleuropäische Recht – stark in Europa.

Continental European law - the backbone of Europe.

global
a swift, competent and predictable decision-making process. Once

you have obtained an enforceable title by way of court order, settle-

ment in court or executory deed, you can avail yourself of Ger-

many’s well-established enforcement laws and use the official

enforcement services. They will ensure that you are able to consis-

tently assert your rights.

Efficient legal framework at the highest level

The Global Competitiveness Report 2008-2009 of the

World Economic Forum lists Germany among the five top

nations in the „Efficiency of legal framework“ category. In

contrast, the legal framework in the UK is ranked no. 18,

while the US come in at no. 28.

As an entrepreneur, you need highly qualified staff, efficient public

administration, a functioning education system and the requisite

infrastructure, such as roads, railway stations and airports. Most

importantly, you need a functioning and predictable legal infra-

structure. Germany more than meets all of these requirements.
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German law – a solid foundation for

doing business

Along with most of the other European jurisdictions, German law
belongs to the long-standing family of continental European legal
systems in the tradition of Roman law. This also includes the legal
systems of Eastern and Central Europe. This legal family is charac-
terised by its codified system of legal provisions, e.g. in the form of
statutes. On this basis, a systematisation and standardisation of
European civil law is conceivable over the medium or long term, as
is demonstrated by the current discussions concerning European
contract law.

In Germany, all important legal issues and matters are governed by
comprehensive legislation in the form of statutes, codes and regu-
lations. The most important legislation in the area of business law
include:

- the Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, abbreviated as BGB),
which contains general rules on the formation, performance and
enforcement of contracts and on the basic types of contractual
agreements for legal transactions between private entities;

- the Commercial Code (Handelsgesetzbuch, abbreviated as
HGB), which contains special rules concerning transactions a-
mong businesses and commercial partnerships;

- the Private Limited Companies Act (GmbH-Gesetz) and the
Public Limited Companies Act (Aktiengesetz), covering the two
most common corporate structures in Germany – the „GmbH“
and the „AG“-; and

- the Act on Unfair Competition (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb, abbreviated as UWG), which prohibits misleading
advertising and unfair business practices.

German law is both predictable and reliable. The legislator sets the
systemic and structural parameters, while lawyers and civil law
notaries use the law to shape and organise specific situations.

Legal certainty through codification, contract
law and contractual freedom

Codification provides legal certainty, as legislation contains general
principles and guidelines and defines the terminology used. There
are specific statutes that lay down rules for individual types of con-
tracts, such as contracts of sale. German law provides general catch-
all provisions that apply in cases where the contractual parties have
not agreed otherwise. Therefore, not only are contracts under Ger-
man law more concise, they are also more cost-effective and relia-
ble than contractual agreements under English or US law.

Codification – an outstanding cultural achievement
with economic benefits
Codification, i.e. the systematic development and regulati-
on of a particular field of law, is a time-honoured tradition.
While the legislator provides the basic structures, contract
drafters and courts focus on the essential details on a case-
by-case basis.

Codification enables swift and straightforward access to the law.
This also facilitates the search for relevant court rulings and their
comprehension, as legal literature always comments on judicial de-
cisions under the category headed by the codified provision applied
by the court.

Deutsches Recht – beste Voraussetzungen

für wirtschaftliche Aktivitäten

Das deutsche Recht gehört, ebenso wie die meisten anderen euro-
päischen Rechtsordnungen, zur traditionsreichen kontinentaleu-
ropäischen Rechtsfamilie. Dazu gehören gerade auch die Rechts-
systeme der ost- und mitteleuropäischen Staaten. Typisch für diese
Rechtsfamilie ist das kodifizierte, also das systematisch erschlossene
und geregelte Recht. Darauf aufbauend ist mittel- und langfristig so-
gar eine Systematisierung und Vereinheitlichung des europäischen
Zivilrechts denkbar, wie aktuelle Überlegungen zum europäischen
Vertragsrecht zeigen.

In Deutschland sind die wichtigen Rechtsmaterien umfassend in
Gesetzbüchern geregelt. Für das Wirtschaftsrecht sind dabei am
bedeutendsten:

- das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) mit den allgemeinen
Regeln für Zustandekommen, Erfüllung und Durchsetzung von
Verträgen sowie den wichtigsten Vertragstypen für Rechtsge-
schäfte unter Privaten,

- das Handelsgesetzbuch (HGB) mit Spezialregeln zu Geschäf-
ten unter Kaufleuten sowie den Personenhandelsgesellschaften,

- das GmbH-Gesetz und das Aktiengesetz, in denen die beiden
wichtigsten Kapitalgesellschaften, die GmbH und die Aktienge-
sellschaft (AG), geregelt sind,

- das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), das irre-
führende Werbung und unlautere Geschäftspraktiken verbietet.

Deutsches Recht ist vorhersehbar und verlässlich. Der Gesetzgeber
gibt Systematik und Struktur vor, Rechtsanwälte und Notare ge-
stalten den Einzelfall.

Rechtssicherheit durch Kodifikationen,
Vertragsrecht und Vertragsfreiheit

Kodifikationen schaffen Rechtssicherheit. Sie enthalten allgemeine
Prinzipien und Leitlinien und definieren die zu verwendende Ter-
minologie. In einigen Kodifikationen werden einzelne Vertrags-
typen, zum Beispiel der Kaufvertrag, geregelt. Deutsches Recht hält
daher allgemein geltende Auffangregelungen bereit, die Anwen-
dung finden, wenn die Vertragsparteien nichts Abweichendes ver-
einbart haben. Verträge nach deutschem Recht sind deshalb nicht
nur deutlich kürzer, sondern vor allem auch kostengünstiger und
sicherer als englische oder US-amerikanische Verträge.

Die Kodifikation – eine herausragende kulturelle
Leistung mit ökonomischen Vorteilen
Kodifikation, die systematische Erschließung und Rege-
lung eines Rechtsgebietes, entspricht einer langen Tradi-
tion. Der Gesetzgeber stellt die Grundstrukturen zur Ver-
fügung, Vertragsgestalter und Gerichte konzentrieren sich
fallbezogen auf die wesentlichen Details.

Kodifikationen ermöglichen einen leichten und schnellen Zu-
gang zum Recht. Dies hilft auch beim raschen Verständnis und
gezielten Auffinden der relevanten Rechtsprechung, da Gerichts-
entscheidungen in der juristischen Fachliteratur jeweils bei den
vom Gericht angewendeten kodifizierten Vorschriften kommen-
tiert werden.

6

Kommentar zum BGB: alle Rechtsprechung auf einen Blick.

Commentary on the Civil Code: the entire court rulings at a glance.

kostengünstig
cost-efficient
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Contract law – customised solutions on 
a case-by-case basis

Contract law in particular benefits from the division of functions

between legislator and the users of the law. As opposed to jurisdic-

tions based on case law, codification provides reliable guidelines

when drafting and interpreting contracts.
The basic structures of contracts of sale are prescribed by law. In

contrast to English law, a contract under German law requires no

detailed provisions and definitions on issues such as right of reten-

tion, set-off or assignment, as these have already been provided by

the legislator. Unless the contract expressly stipulates otherwise,

the statutory provisions will apply. German contracts of sale are

therefore considerably more concise than comparable contracts

under English law, saving both parties valuable time and sub-

stantial legal fees.

The United Nations Convention on Contracts for the International

Sale of Goods (CSIG), which has been ratified by almost all major

industrial and commercial nations, applies to international con-

tracts for the sale of goods. The UN Sales Convention is strongly

influenced by Continental European legal principles and therefore

meshes particularly well with German law. No other member state

of the UN Sales Convention has passed more court decisions on

matters under this Convention than Germany. These decisions are

often cited by other countries.
The German law on sales is contemporary, dependably fulfilling

the needs of international trade.
Example: NRR MedTech Ltd. intends to set up a production facility

abroad for its German subsidiary. The contracting parties agree on

the applicability of German law.
The contract of manufacture, which is regulated in great detail in

the Civil Code, provides clear rules for the contract drafter, taking

into account the interests of both parties. These rules span the ent-

ire contractual process, from order placement through to accep-

tance of the completed work, to any defects that may subsequently

emerge. Accordingly, a valid contract of manufacture under Ger-

man law does not need to be lengthy in order to provide stipulati-

ons for all relevant issues. Legal advisory services can therefore fo-

cus on the material points, even in the case of complex building or

plant construction contracts. Time and cost savings are a welcome

side effect.

Example: NRR MedTech Ltd. wishes to set up a distribution network

in Germany in order to offer its medical devices to hospitals and doc-

tors.

NRR MedTech Ltd. can commission one or more commercial

agents to sell its devices. Commercial agents are independent ent-

repreneurs who act in the name and for the account of their princi-

pal. Their responsibilities are set forth in detail in the Commercial

Code. Indeed, in view of its efficiency, the German Commercial

Code served as the template for the pan-European standardisation

in this field of law. Accordingly, NRR MedTech Ltd.’s commercial

agency contracts can be limited to the essentials. In fact, a 2-3 page

contract may be all that’s needed, ensuring the efficient and cost-

effective drafting of contracts.

Das Vertragsrecht – maßgeschneiderte 
Lösungen im Einzelfall

Gerade das Vertragsrecht profitiert von der Aufgabenteilung zwi-

schen Gesetzgeber und Rechtsanwendern. Anders als Rechtsord-

nungen, die auf Fallrecht beruhen, bieten Kodifikationen eine ver-

lässliche Orientierung für die Vertragspraxis.Die Grundstrukturen des Kaufvertrags sind gesetzlich geregelt.

Anders als im englischen Recht muss der Vertrag keine umfassen-

den Regeln und Definitionen etwa für das Zurückbehaltungsrecht,

die Aufrechnung oder Abtretung enthalten, weil diese bereits der

Gesetzgeber geschaffen hat. Bei allen Regelungen, die sich im Ver-

trag nicht explizit finden, gelten die gesetzlichen. Der Kaufvertrag

nach deutschem Recht ist deshalb wesentlich kürzer als ein ver-

gleichbarer Vertrag nach englischem Recht. Dies spart beiden Ver-

tragsparteien viel Zeit und hohe Rechtsberatungskosten.Für internationale Warenlieferverträge gilt das UN-Kaufrecht,

das fast alle großen Industrie- und Wirtschaftsnationen ratifiziert

haben. Das UN-Kaufrecht ist stark kontinental-europäisch geprägt

und passt sich deshalb in das deutsche Recht besonders gut ein.

Kein Mitgliedsstaat der UN-Kaufrechtskonvention hat mehr –

auch von anderen Staaten oft zitierte – Gerichtsentscheidungen

zum UN-Kaufrecht erlassen als Deutschland.Deutsches Kaufrecht ist modern und trägt den Bedürfnissen des

internationalen Handelsverkehrs verlässlich Rechnung.Beispiel: Für eine Tochtergesellschaft in Deutschland möchte die

NRR MedTech Ltd. eine Produktionshalle im Ausland errichten las-

sen. Die Vertragspartner vereinbaren, deutsches Recht anzuwenden.
Das im Bürgerlichen Gesetzbuch ausführlich geregelte Werkver-

tragsrecht bietet dem Vertragsgestalter klare und interessensge-

rechte Regeln von der Auftragsvergabe bis zur Abnahme und dar-

über hinaus für anschließende etwaige Mängel. Ein wirksamer

Werkvertrag nach deutschem Recht muss daher nicht umfangreich

sein, um alles Wesentliche zu regeln. Die Rechtsberatung kann sich

somit auch bei komplexen Bau- und Anlagebauverträgen auf die

wesentlichen Punkte konzentrieren. Zeit- und Kostenersparnis

sind die willkommene Folge.
Beispiel: Die NRR MedTech Ltd. möchte in Deutschland eine

Vertriebsstruktur aufbauen, um ihre medizinischen Geräte Ärzten

und Krankenhäusern anzubieten.
Die NRR MedTech Ltd. kann einen oder mehrere Handelsver-

treter mit dem Vertrieb ihrer Geräte beauftragen. Handelsvertreter

sind selbständige Unternehmer, die im Namen und für Rechnung

des Auftraggebers auftreten. Das Handelsgesetzbuch regelt ihre

Aufgaben umfassend. Aufgrund seiner Effizienz diente es sogar als

Vorbild für die europaweite Vereinheitlichung. Daher können sich

die von der NRR MedTech Ltd. abzuschließenden Handelsvertre-

terverträge auf ein Minimum beschränken. So kann ein Vertrag

von zwei bis drei Seiten ausreichen, wodurch eine effiziente und

kostengünstige Vertragsgestaltung garantiert ist.
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Deutsche Anwälte: Experten für Vertragsgestaltung.

German lawyers: experts in drafting contracts.

maßgeschneidert

customised solution
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AUS DER GESETZGEBUNGBUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Satzungsversammlung

Die 4. Satzungsversammlung hat  
in ihrer Sitzung am 14.11.2008 in 
Berlin die Einführung des „Fachan-
walt für Agrarrecht“ beschlossen. 
Mit großer Mehrheit wurde damit 
die 20. Fachanwaltsbezeichnung ins 
Leben gerufen. Von ihr wird er-
wartet, dass der umfangreiche 
Beratungsmarkt im Lebensmittel- 
und Landwirtschaftsbereich für die 
Anwaltschaft neu entdeckt und 
erschlossen werden kann. 

Welche besonderen theoretischen 
Kenntnisse und welche besonderen 
praktischen Erfahrungen Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, erfül-
len müssen, um die neue Fach-
anwaltsbezeichnung erwerben zu 
können, entnehmen Sie bitte den 
besonderen Hinweisen auf dieser 
Seite. 

Es wird nicht erwartet, dass das 
Bundesministerium der Justiz der 
Einführung des Fachanwalts für 
Agrarrecht entgegen tritt. Damit 
könnten - bei normalem Verfah-
rensablauf - erste Anträge auf 
Führung der Bezeichnung nach 
dem 01.04.2009 gestellt werden. 

Die 4. Satzungsversammlung hat 
auch die Berufsordnung geändert. 
§ 4 Abs. 2 BORA, der sich mit 
der Verwaltung von Fremdgeldern 
und anderen Vermögenswerten 
durch den Rechtsanwalt befasst, 
wurde präzisiert, ohne dass grund- 
sätzlich neue Regelungen geschaf-
fen wurden. Neu eingeführt wur- 
de dagegen § 16 a BORA. Er kon-
kretisiert die anwaltlichen Pflich- 
ten bei der Führung von Beratungs-
hilfemandaten. Der Wortlaut der 
neuen Bestimmungen ist ebenfalls 
auf der folgenden Seite des Kam- 
mer Report abgedruckt. Sie wer- 
den frühestens im Juni 2009 in 
Kraft treten können. 

Die nächste Sitzung der 4. Satzungs- 
versammlung findet am 15.06.2009 
wiederum in Berlin statt. In ihr 

sollen ein vom hierfür zuständi- 
gen Ausschuss neu entwickeltes 
und bis dahin ausformuliertes 
Konzept zur Vergabe von Fach-
anwaltsbezeichnungen, außerdem 
die Ergebnisse der vom Ausschuss 

„Normenscreening“ der Satzungs- 
versammlung in Erfüllung der Vor- 
gaben der EU-Dienstleistungsricht- 
linie durchgeführten Prüfung der 
berufsrechtlichen Normen auf ihre 
EU-Rechtskonformität diskutiert 
und gegebenenfalls verabschiedet 
werden. Die Vorsitzenden der 
beiden Ausschüsse hatten der Ver- 
sammlung über den augenblick- 
lichen Stand der Diskussion in  
ihren Gremien berichtet. Die 
Satzungsversammlung nahm die 
Ausführungen ohne Aussprache 
zur Kenntnis. 

Fachanwaltsordnung

I.   § 1 Satz 2 FAO wird wie folgt 
geändert: 

„(…), das Informationstechnolo- 
gierecht, das Bank- und Kapital-
marktrecht sowie das Agrar-
recht verliehen werden.“ 

II.   Nach § 5 Satz 1 lit. s) wird fol-
gender § 5 Satz 1 lit. t) FAO 
eingefügt: 

„t) Agrarrecht: 80 Fälle. Von diesen 
Fällen müssen sich mindestens 
jeweils 10 Fälle auf die in § 14m  
Nr. 1 und 2 benannten Bereiche  
beziehen. 
Mindestens 20 Fälle müssen  
rechtsförmliche Verfahren (Ge- 
richtsverfahren, außergericht-
liche Rechtsbehelfsverfahren, 
Schlichtungs- oder Schiedsver-
fahren) sein.“ 

III.  § 6 Abs. 2 b) wird wie folgt ge- 
 ändert: 

„b) dass, wann und von wem im  
Lehrgang alle das Fachgebiet  
in §§ 2 Abs. 3, 8 bis 14m betref-
fende Bereiche unterrichtet 
worden sind,“ 

IV. Nach § 14 lit. l) wird folgender  
 § 14 lit. m) eingefügt: 

 „§ 14m Nachzuweisende beson- 
 dere Kenntnisse im Agrarrecht.

 
Für das Fachgebiet Agrarrecht 
sind besondere Kenntnisse nach-
zuweisen in den Bereichen: 

1.  agrarspezifisches Zivilrecht 
a) agrarspezifische Fragen des be-

sonderen Schuldrechts (z. B. Land- 
pachtrecht), 

b) Produkthaftungsrecht i. V. m.  
Grundzügen des Lebensmittel-
rechts, 

c)  Jagd- und Jagdpachtrecht, 
d) Besonderheiten des Erb- und 

Familienrechts, 
e) Besonderheiten der Vertragsge- 

staltung und besondere Ver- 
tragstypen (z. B. landwirtschaft- 
liche Kooperationen, Maschi- 
nengemeinschaften, Absatz- 
und Einkaufsverträge inkl. AGB, 
Gesellschaften, Bewirtschaf-
tungsverträge, Erwerb landwirt-
schaftlicher Betriebe), 

f) Besonderheiten des Arbeits- 
 rechts. 

2. agrarspezifisches Verwaltungs- 
 recht 
a) Recht der Genehmigungsverfah- 

ren (z. B. BImSchG, BauGB, An- 
lagen zur Verarbeitung nach- 
wachsender Rohstoffe und 
agrarrechtliche Besonderheiten 
erneuerbarer Energien), 

b)  Grundzüge des Umweltrechts, 
c)  Natur- und Pflanzenschutzrecht, 
d) Düngemittel- und Saatgutver-

kehrsrecht, Sortenschutzrecht, 
e)  Tierschutz-, -zucht und -seuchen- 

recht, 
f) Flurbereinigung und Flurneu-

ordnungsverfahren, 
g) Grundstücksverkehrs- und Land-

pachtverkehrsrecht, 
h) Weinrecht, Forstrecht, Jagd- und  

Fischereirecht, 
i) landwirtschaftliches Steuerrecht,
j) Besonderheiten des Sozialver-

sicherungsrechts, 
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k) Staatsbeihilfenrecht, Agrarbei- 
hilfenrecht, Cross-Compliance- 
Verpflichtungen. 

3. agrarspezifisches Ordnungswid-
rigkeiten- und Strafrecht 

4. agrarspezifisches EU-Recht ein-
schließlich seiner Umsetzung in 
nationales Recht 

a) EG-Vertrag (Landwirtschaft,  
 Umwelt), 
b) EG-Wettbewerbsrecht, Kartell- 
 recht, 
c) EU-Verordnungen, Richtlinien, 

5. agrarspezifisches Verfahrens- 
 recht 
a)  Landwirtschaftsverfahrensrecht. 
b) Grundzüge der EU-Gerichts- 
 barkeit.“ 

Berufsordnung

I. § 4 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz 
BORA wird wie folgt geändert: 

„(...); dies sind in der Regel 
Einzelanderkonten.“ 

II. § 4 Abs. 2 Satz 5 BORA wird wie 
folgt neu gefasst: 

„Die vorstehenden Bestim-
mungen gelten nicht, solange 
etwas anderes in Textform ver-
einbart ist.“ 

III. § 4 Abs. 2 Satz 6 BORA wird wie 
folgt neu gefasst: 

„Über Fremdgelder ist unver- 
züglich, spätestens mit Been- 
digung des Mandats, abzurech-
nen.“ 

IV. Es wird folgender neuer § 16a 
BORA eingefügt: 

(1) Der Rechtsanwalt ist nicht ver- 
pflichtet, vor Vorlage eines Be- 
rechtigungsscheines und Zah-
lung der Beratungshilfegebühr 
nach Nr. 2500 VV RVG die Be- 
ratungshilfeleistung zu erbrin-
gen.

 
(2) Der Rechtsanwalt ist nicht ver- 

pflichtet, einen Beratungshilfe-
antrag zu stellen. 

(3) Der Rechtsanwalt kann die Bera- 
tungshilfe im Einzelfall aus 
wichtigem Grund ablehnen 
oder beenden. Ein wichtiger 
Grund kann in der Person des 
Rechtsanwaltes selbst oder in 
der Person oder dem Verhalten 
des Mandanten liegen. Ein 
wichtiger Grund kann auch  
darin liegen, dass die Bera- 
tungshilfebewilligung nicht den  
Voraussetzungen des Beratungs-
hilfegesetzes entspricht. Ein 
wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn 

a) der Rechtsanwalt durch eine 
Erkrankung oder durch beruf- 
liche Überlastung an der Bera- 
tung/Vertretung gehindert ist 
oder es ihm auf dem Rechtsge-
biet, auf dem Beratungshilfe 
gewünscht wird, an hinreichen-
den Rechtskenntnissen oder an 
Erfahrung fehlt; 

b) der beratungshilfeberechtigte 
Mandant seine Eigenleistung 
nach einmaliger Mahnung nicht 
erbringt; 

c) der beratungshilfeberechtigte 
Mandant seine für die Mandats-
bearbeitung erforderliche Mit-
arbeit verweigert; 

d) das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Anwalt und Mandant aus  
Gründen, die im Verhalten oder in 
der Person des Mandanten liegen, 
schwerwiegend gestört ist; 

e)  sich herausstellt, dass die Einkom- 
mens- und/oder Vermögensver-
hältnisse des Mandanten die 
Bewilligung von Beratungshilfe 
nicht rechtfertigen; 

f) Beratungshilfe in einem Bera-
tungshilfeschein für eine nicht 
konkret bezeichnete Angele-
genheit bewilligt wurde; 

g) Beratungshilfe in einem Bera-
tungshilfeschein für mehrere  
Angelegenheiten bewilligt 
wurde. 

 

REDAKTIONSSCHLUSS 

FüR DIE NäCHSTE 

AUSGABE DES KAMMER 

REPORT IST DER 

01. MäRZ 2009

R E D A K T I O N S -
S C H L U S S Nächste 

ordentliche 
Kammerversammlung

am 
13. Mai 2009
in Hechingen 

BITTE vORMERKEN:
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Gegenstände der aus Anlass des  
parlamentarischen Abends der 
BRAK veranstalteten Präsidenten- 
konferenz waren Berichte über 
den Ablauf des Gesetzgebungs-
verfahrens zum BKA-Gesetz, über 
den Diskussionsstand zur Aus-
gestaltung der Datenschutzauf- 
sicht über Rechtsanwälte in Bun-
destag und Bundesrat, über die 
Umsetzung des Bologna-Prozesses 
in der Juristenausbildung nach 
den Beschlüssen der Justizminister- 
konferenz vom November 2008  
und über den Stand der Vorberei-
tungen der Festveranstaltung zum 
50-jährigen Bestehen der Bundes- 
rechtsanwaltskammer im Septem-
ber 2009. Präsident Filges infor-
mierte über das Zustandekommen 
und die Auftaktpräsentation der 
von den juristischen Berufsorga-
nisationen BRAK, DAV, BNotK, 
DNotV und DRB herausgege-
benen Broschüre „Law - Made in 
Germany“ im Rahmen des zusam-
men mit dem Bundesministerium 
der Justiz begründeten „Bündnis 
für das Deutsche Recht“ im Okto-
ber 2008 im Deutschen Bundestag. 

Präsidentenkonferenz vom 27.11.2008 in Berlin

Die Versammlung diskutierte die 
Möglichkeiten der Befassung mit 
und der Beteiligung der BRAK an 
Menschenrechtsfragen, soweit die 
Anwaltschaft betroffen ist. Und  
sie erörterte die berufsrechtlichen 
und berufspolitischen Implikatio-
nen der Zertifizierung der Qualität 
eines Rechtsanwalts unterhalb der 
Schwelle des Fachanwalts, aus- 
gelöst durch die Aktivitäten der 
DEKRA und eines Deutschen An- 
waltszentrums zur Vergabe ent-
sprechender Zeugnisse nach erfolg-
reicher Absolvierung eines 2,5- 
stündigen multiple-choise-Testes. 

Vorausgegangen war der Kon-
ferenz am Vortag eine Sitzung 
des Präsidiums der BRAK, die 
Übergabe einer für ihn von 
Kollegen und Jura-Professoren 
herausgegebenen Festschrift an 
Dr. Ulrich Scharf, den ehemaligen 
langjährigen Präsidenten der 
Rechtsanwaltskammer Celle und 
Vizepräsidenten der Bundesrechts-
anwaltskammer, und die Verlei-
hung des Karikaturpreises 2008 der 
BRAK an den Amerikaner Robert  

O. Blechman – über Letzteres wird  
ausführlich im nächsten BRAK-Ma- 
gazin berichtet werden. An beiden 
Feiern nahm die Bundesjustiz-
ministerin teil und sprach auch je- 
weils ein Grußwort, sicherlich ein 
beredtes Zeichen für die Wert-
schätzung, die die BRAK zur Zeit 
bei ihr findet. Sie hat sich auch 
in ihrer Rede vor dem Deutschen 
Bundestag anlässlich der Debatte 
des Justizhaushaltes 2009 ge-
zeigt, die die Teilnehmer der Prä-
sidentenkonferenz besuchten. 
Frau Ministerin Zypries hat dabei 
fast ausschließlich Fragen des 
Anwaltsrechts diskutiert. Sie kün-
digte eine Evaluierung des RDG 
an, ebenso eine kurzfristige Rege- 
lung der vom BGH zum Problem 
gemachten Anrechnung der Ge- 
schäfts- auf die Verfahrensgebühr. 
Insbesondere lobte sie aber die 
Initiative der BRAK zur Einrichtung 
eines Ombudsmann zur außerge-
richtlichen Beilegung von Kon-
flikten zwischen Mandant und 
Anwalt. 
 

2005 in Graz, 2006 in Stuttgart, 
2007 in Verona. Nun am 26. und 
27.09.2008 in Bamberg:

Das Treffen der benachbarten und 
befreundeten Kammern.

Bamberg hatte sich festlich ge-
schmückt – am 28.09.2008 stand  
die Landtagswahl an – und sorgte  
schon durch das herrliche Herbst-
wetter für gute Stimmung unter 
den Teilnehmern.

Der Präsident der Kammer Bamberg, 
RA Dr. Schwarz, begrüßte ebenso 
wie der Präsident der BRAK, RA 
Filges, die aus halb Europa zusam-
mengekommenen Kolleginnen 
und Kollegen im Rittersaal der 
Altenburg.

In prächtigen Räumen, bei deftig-
bayerischem Essen, stimmten sich 
die Teilnehmer auf die Konferenz 
am nächsten Tag ein.

In den Harmonie-Sälen mitten in 
der Altstadt von Bamberg berichte-
te am Samstag der BRAK-Präsident 
über aktuelle Probleme der deut-
schen Anwaltschaft.

Unser Präsident berichtete über 
die gesetzlichen Grundlagen der 
Juristen- und Anwaltsausbildung 
in Deutschland, ein Kollege aus  
Österreich über die dortige An- 
waltsausbildung.

Treffen der benachbarten und 
befreundeten Kammern 
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Das Thema des 29. Triberger Sym-
posiums am 13. und 14.11.2008, 
zu dem der Justizminister unseres 
Landes, Prof. Dr. Goll, eingeladen 
hatte, lautete: „Deals, Kronzeugen, 
Ankauf gestohlener Daten – eine 
neue Dimension des Handels mit 
der Gerechtigkeit?“

Wie immer in Triberg waren die 
Referenten und auch die Teilneh-
mer an der Podiumsdiskussion 
hochkarätig.

„Deals – eine neue 
Dimension des Handels 
mit der Gerechtigkeit?“

Zum diesem Thema  referierte der   
Vorsitzende des Strafrechtsaus- 
schusses der BRAK, Kollege Prof.  
Dr. Dr. Ignor, Berlin. 

Ob man den Deal nun wie Prof. 
Schünemann ein „Schmierenthea-
ter der Justiz“ nennt oder eine 
Art „Konsensuale Erledigungsmög- 
lichkeit eines Strafverfahrens“, eine 
gesetzliche Grundlage des Deals, 
der Absprache, wird sowohl vom 
Großen Senat des BGH (50, 40 
ff.) wie auch von Dr. Ignor und 
unserem Justizminister für erfor-
derlich gehalten. Die Absprache 
im Strafverfahren ändert den 
Strafprozess nämlich grundlegend. 

(Für Interessierte: 
Meyer-Goßner: Rechtsprechung 
durch Staatsanwaltschaft und 
Angeklagte? und
Fischer: Regelung der Urteilsab-

sprache - ein Appell zum Innehalten 
(beides in NStZ 2007, 425 ff.) und 
Zimmermann: Deal und Absprache, 
Entlastung oder Belastung der 
Justiz? (in StraFo 2008, 49 ff))

Kronzeugen – eine neue 
Dimension des Handels mit 

der Gerechtigkeit?

Die Älteren unter uns erinnern 
sich noch an die 1989 eingeführte 
Kronzeugenregelung – damals be- 
schränkt auf terroristische Straf-
taten – die ihr seeliges und auch 
verdientes Ende schon wieder vor 
ca. 10 Jahren erfahren durfte. 

Richter am BVG Schluckebier refe-
rierte über den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur neuen 
Kornzeugenregelung. 

Meine Meinung – hauptsächlich ge-
prägt durch die Ungereimtheiten 
im Umgang mit § 31 BtmG – man 
möge Toten ihren Frieden lassen. 

Ankauf gestohlener Daten
– eine neue Dimension des 

Handels mit der Gerechtigkeit?

Allen Lesern unseres Reports – un- 
abhängig, ob beruflich damit be- 
fasst oder persönlich davon betrof-
fen – dürfte die Geschichte der 
Liechtensteiner Steueraffäre be-
kannt sein. Das rechtliche Problem 
ist, dass die von dem Bankmit-
arbeiter unbefugt beschafften 
Datensätze dem BND angeboten 
und – für einige Millionen aus dem 

Etat des Finanzministeriums – auch 
vom BND gekauft wurden. 

Die in Deutschland eingeleiteten 
Ermittlungsverfahren stützten sich 
auf diese – vertraulichen? – Daten. 
Natürlich stellt sich die Frage, ob 
diese Datensätze in einem späteren 
Strafverfahren verwertet werden 
dürfen. Hierbei wird die Rechtslage 
vollkommen unterschiedlich be-
wertet. Auf der einen Seite die 
rechtliche Einschätzung, dass der 
Erwerb der Daten durch den BND 
strafbar war mit der Wirkung eines 
folgenden Verwertungsverbots für 
weitere Beweismittel, bis hin zur 
unbedenklichen strafrechtlichen 
Verwertung der Daten. 

Prof. Dr. Dr. Sieber vom Max-Planck-
Institut für ausländisches und inter-
nationales Strafrecht in Freiburg 
war Referent zu diesem Thema. 
Seiner Meinung nach hatte die 
Beschaffung der Daten durch den 
Informanten und auch der Ankauf 
durch die Steuerbehörden durch-
aus strafrechtliche Relevanz. Die 
Betroffenen könnten sich jedoch 
auf einen Verbotsirrtum berufen. 
Prof. Dr. Goll: „Und beim nächsten 
Mal?“

(Für Interessierte: Prof.  Sieber in 
NJW 2008, 881 ff.) 

Wie immer war das Abendessen, 
zu dem der Justizminister in das 
Triberger Hotel Wehrle eingeladen 
hatte, exzellent. 

29. Triberger Symposium

Über die Fachanwaltschaften in 
Deutschland informierte die Vize-
präsidentin der Kammer Sachsen.

Sehr interessant waren die Aus- 
führungen des Münchner Kammer-
präsidenten über die „Online-Fort-
bildung für Rechtsanwälte“.

Den freien Nachmittag nutzten die  
meisten Teilnehmer zur Stadtbe- 
sichtigung. Am Abend dann der  
kulturelle Höhepunkt: Ein Orgel-
konzert in der Klosterkirche St. 
Michael.

Wiederum in prächtiger Umgebung 
das festliche Abendessen im Refek- 
torium des Bürgerhospitals.

Insgesamt großes Lob den Organi- 
satoren verbunden mit dem Dank 
für die Gastfreundschaft der Kam-
mer Bamberg. 
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mony) teilgenommen, die in der 
Knesset stattfand. Namhafte füh- 
rende Politiker des Landes (z.B. der 
Präsident Shimon Peres, der Pre- 
mierminister und die Parlaments-
präsidentin) gedachten jeder durch 
Namensverlesung der in seiner 
Familie durch die Nazis ermordeten 
Familienmitglieder. Kaum vorstell-
bar, dass eine so große Anzahl von 
namhaften Politikern in Deutsch-
land an einer Veranstaltung teil-
nehmen würden, ohne das poli-
tische Wort zu ergreifen; die 
Zeremonie war ausschließlich da- 
rauf beschränkt, dass einzelne 
Namen naher Angehöriger verle-
sen wurden. 

Von der Knesset aus führte uns der 
Weg dann sofort in das Oberste 
Gericht, den Supreme Court. Die 
beiden Gebäude sind durch eine 
schmale Brücke verbunden. Nicht 
zuletzt soll hierdurch auch symbo-
lisch dokumentiert werden, dass 
das Gesetz (auch) über die Politik 
wacht. Schon das Gebäude selbst 
ist unbeschreiblich beeindruckend 
konzipiert und gebaut: Gerade 
Linien verkörpern das Gesetz; die 
geschwungenen Wege symbolisie-
ren den Weg dorthin. 

Im Supreme Court erfahren wir, 
dass die großartige Bibliothek die 
Suche nach Präzedenzfällen aus 
aller Welt erleichtern soll, da auch 
hier (ähnlich wie in den USA) das 

„Case Law“ gilt. 

Als Vertreter der Öffentlichkeit 
erleben wir, wie im Gerichtssaal 
einige orthodoxe Juden lautstark 
und offensichtlich sehr emotional 
miteinander diskutieren. Einen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich hatte im laufenden Kalender-
jahr noch das besondere Glück, zu 
den jüngsten Vorstandsmitglieder 
aller Rechtsanwaltskammern zu 
gehören. Damit wurde mir die Ehre 
zuteil, vom 30.04. bis 04.05.2008 an 
einer Delegationsreise der BRAK 
nach Israel teilnehmen zu dürfen. 

Grundlage für die Durchführung 
dieser Reise ist der Freundschafts-
vertrag zwischen der israelischen 
Rechtsanwaltskammer (Israel Bar 
Association) und der BRAK aus dem 
Jahr 2006. Hier haben die beiden 
Kammern ausdrücklich festgehal- 
ten, dass die enge wirtschaftliche 
und freundschaftliche Beziehung 
intensiviert werden soll und beide 
Kammern Kenntnisse über das 
Rechtssystem und die Rechtsprin-
zipien des jeweils anderen Landes 
besser kennenlernen und verste-
hen lernen sollen. 

Zur Umsetzung dieses Vertrages 
durfte ich an der „Premiere“ teil-
nehmen und ich kann vorweg neh-
men, dass das Aufeinandertreffen 
mit unseren israelischen Freun-
den, deren herzliche Aufnahme 
und das Kennenlernen des Landes 
sowie des Rechtssystems bei allen 
Teilnehmern einen wahrhaft begei-
sternden Eindruck hinterlassen hat. 

Der offene Empfang unserer isra-
elischen Kollegen Joel Levi und 
Michael Kempinski am Flughafen in 
Tel Aviv war so herzlich, dass nicht 
nur die Angst vor Sprachbarrieren 
schnell überwunden, sondern auch 
jegliche Sicherheitsbedenken ver-
gessen waren. 

Das dicht gedrängte Programm 
ließ es nur kurz zu, dass wir uns 
nach dem Eintreffen in Jerusalem 
im Hotel  umziehen konnten, bevor 
wir dann an der Remembrance Day 
Ceremony in Yad Vashem teilneh-
men durften. Diese sehr bewe-
gende Zeremonie, mit der der Ver-
nichtung der 6 Mio. Juden durch 
die Nationalsozialisten im 3. Reich 
gedacht wird, fand bei klirrender 
Kälte im Freien statt. Es war aber 
nicht nur die Kälte, die in uns 
allen hoch kroch, sondern auch ein 
zunehmendes Gefühl der Beklom-
menheit, als 6 Überlebende des 
Holocaustes jeweils eine Kerze 
symbolisch für je eine Mio. Opfer 
entzündeten. Umso erstaunlicher 
und ergreifender war es für uns 
alle, dass viele ältere Teilnehmer an 
dieser Zeremonie sich trotz unserer 
Herkunft bei uns ausdrücklich für 
die Teilnahme an der Zeremonie 
und unser Interesse hieran bedank-
ten. Hier konnte man erstmals 
nachempfinden und deutlich spü-
ren, wie sehr sich die Menschen 
in Israel bemühen, alles daran zu 
setzen, zu verhindern, dass der 
Holocaust in Vergessenheit gerät. 

Im Anschluss an diese ergreifende 
Zeremonie verdankten wir es dem 
jungen Kollegen Guggenheim, dass 
die mulmigen Gefühle, die die  
Veranstaltung auf der Gedenk-
stätte Yad Vashem hinterlassen 
hatte, schnell wieder einem aus-
schließlich positiven Gefühl wich, 
als er uns auf einer Busfahrt 

„Jerusalem by night“ zeigte. 

Bereits am nächsten Morgen haben 
wir neuerlich an einer  Gedenkfeier 
(„every Person has a name“- cere- 

Bericht über Israel Reise 
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Abend später bei einem Empfang 
des Deutschen Botschafter, Dr. Dr. 
h.c. Kindermann, in Tel Aviv erfahre 
ich von einer jungen Kollegin, die 
früher als Anwältin in Hamburg 
arbeitete, dass sie sich kaum daran 
gewöhnen kann, dass die Ver-
handlungen in Israel häufig so 
emotional geladen und teilweise 
wohl auch unsachlich geführt wer-
den. Ihrer Einschätzung nach stellt 
dies den größten Unterschied zum 
Verhandeln in Deutschland dar. 

Noch während unseres Besuches 
des Supreme Courts treffen wir 
Herrn Dr. Yoram Danziger, von 
dem wir erfahren, dass ein Richter 
des Supreme Court über alle 
Rechtsgebiete entscheiden können 
muss, mit der Folge, dass es für 
ihn ebenso selbstverständlich sein 
muss, familienrechtliche Vorgänge 
zu bearbeiten, wie strafrechtliche 
sowie alle Gebiete des Zivilrechts. 
Fast ungläubig nahmen wir seine 
Ausführungen auf, wonach Herr 
Dr. Yoram Danziger seinen An- 
waltsberuf ganz bewusst und frei-
willig für seine Abberufung als 
Richter des Supreme Court aufge-
geben hat, obwohl er hier nur einen 
Bruchteil seines früheren Gehaltes 
erhält und als Dienstwagen nur 
einen alten gebrauchten Volvo zur 
Verfügung gestellt bekommt. Hier 
wird  deutlich, wie stolz er auf sein 
Land ist und darauf, das Amt eines 
obersten Richters bekleiden zu dür-
fen um so etwas für seinen Staat  
leisten zu können. 

Bevor wir uns abends in Jerusalem 
im Kammergebäude mit Kollegen 
zum persönlichen Austausch tref-
fen, besuchen wir neuerlich die 
Gedenkstätte Yad Vashem und 
besichtigen dort (leider viel zu 
kurz) das Holocaust-Museum und 
legen in Gedenken an die Opfer 
des Nazi-Regimes im Namen der 
Bundesrechtsanwaltskammer einen 
Kranz nieder. 

Dem Staatsgründer Israels, Ben 
Gurion, hat man in der Wüste 
Negev ein Denkmal gesetzt. Kurze 
Zeit vor unserer Delegation hat 

auch Angela Merkel den letzten 
Wohnsitz des ersten Präsidenten im 
Kibbuz von Sde Boker besucht, der  
unverändert in der Wüste belas-
sen wurde und in diesem Zustand 
für die Besucher geöffnet ist. Der 
Staatsgründer Ben Gurion träumte 
davon, die Wüste zu bewässern 
und 5 Mio. Juden dort anzusiedeln. 
Der Traum erfüllte sich nicht; „nur“ 
ca.500.000 Juden haben die Wüste 
zu ihrer Heimat gewählt. 

Bevor wir die Grabstätte von Ben 
Gurion mitten in der Wüste auf-
suchen, besichtigen wir noch den 
Nationalpark Avdat. Neben dem 
geschichtlichen Hintergrund dieses 
Parks, der ursprüngliche eine 
wichtige Station der sogenannten 

„Gewürzstraße“ im 4. Jahrhundert 
v. Chr. bildete, erfahren wir, wie 
in der kargen Wüste Wasser in 
riesigen Zysternen gesammelt und 
bestmöglich genutzt wurde.

Passend zu diesen naturgewalti-
gen Eindrücken, die der Tag bei 
uns hinterlassen hat, endet der 
Tag dann auch unter einigen ural-
ten Olivenbäumen im Garten des 
deutschen Botschafters in Tel Aviv, 
bei dem der Freundschaftsvertrag  
durch die Teilnehmer der Delega-
tionsreise neuerlich in besonderem 
Maße mit Leben durch den regen 
Austausch mit jungen Kollegen, die 
in Tel Aviv arbeiten, erfüllt wird. 

Am darauffolgenden Samstag, dem 
Shabbat oder Sabat, besichtigten 
wir die Stadt Tel Aviv. Auch hier 
beeindruckt uns einmal mehr, dass 
die täglich vorhandene Gefahr 
kaum spürbar ist und das Stadt-
bild vielmehr von aufgeweckten, 
jungen, freundlichen Menschen 
geprägt ist, die allesamt absolute 
Gelassenheit ausstrahlen. 

Bei unserer Abschlussveranstaltung 
in den Räumen der Anwaltskammer 
in Tel Aviv am Sonntag morgen 
konnten wir in einer Diskussion mit 
Joel Levi und israelischen Kollegen 
über die gewonnenen Eindrücke 
der letzten Tagen diskutieren. 

Es war spürbar und erkennbar, 
dass jeder einzelne von uns ein 
ausschliesslich  positives Resümee 
über die Reise und gewonnenen 
Erfahrungen gezogen hat! Die 
Gastfreundschaft und Herzlichkeit 
der Menschen dieses Landes lässt 
sich nur schwer beschreiben, wes-
halb ich jedem Einzelnen nur emp-
fehlen kann, das Land unbedingt 
einmal selbst zu besuchen. Der 
Kontakt zu den Kollegen in Israel 
hat es uns ermöglicht, einen Einblick 
ins Rechtssystem und die Arbeit 
der Anwälte und der israelischen 
Anwaltskammer zu gewinnen. Nur 
durch weitere wechselseitige Besu-
che und gemeinsame Projekte kann 
der Freundschaftsvertrag langfris- 
tig mit Leben erfüllt werden, wes-
halb ich an jeden einzelnen appel-
liere, dieses Projekt zu unterstüt-
zen und zu fördern!

Ohne die aufopfernde Vorberei-
tung und Begleitung der Reise 
durch Dr. Wolfgang Eichele von 
der BRAK und seiner Kollegin Adva 
Lev von der Israel Bar sowie die 
umsichtige Leitung durch Joel Levi, 
Michael Kempinski und vor allem 
unseres Präsidenten wäre die kon-
sequente Umsetzung des straffen 
Programms sicher nicht in solch 
harmonischer, freundschaftlicher 
Atmosphäre möglich gewesen! 

Vielen Dank!!!

Shalom!

RA Ulrike Stendebach,
Tuttlingen
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Der normale Trennungsfall: Einer 
oder mehrere in einer GdbR oder 
einer Partnerschaftsgesellschaft 
verbundenen Rechtsanwälte wol-
len die Zusammenarbeit mit den 
anderen Gesellschaftern beenden 
und aus der Gesellschaft ausschei-
den. Die Gründe liegen oft darin, 
dass nach Auffassung der ausschei-
denswilligen Rechtsanwälte die 
Gewinnverteilung mit den von den 
einzelnen Gesellschaftern erwirt-
schafteten Honoraren nicht mehr 
übereinstimmt. Trennungsgrund 
können aber auch behauptete 
Pflichtwidrigkeiten der übrigen 
Gesellschafter sein, persönliche 
Fehden oder der Wunsch zu einer 
beruflichen Veränderung.

Eine gütliche Trennung wird viel-
fach wie folgt abgewickelt: Die 
ausscheidenden Rechtsanwälten 
haben sich meist schon im Vorfeld 
neue Kanzleiräume gesichert oder 
abgeklärt, welcher anderen Sozie-
tät sie sich anschließen. Ihnen wird 
gemäß § 32 Abs. 2 BORA gestat-
tet, die von ihnen bearbeiteten 
Mandanten schriftlich zu befragen, 
welcher Rechtsanwalt das schwe-
bende Mandat weiter bearbeiten 
soll. Die Handakten werden dem 
oder den ausscheidenden Rechts-
anwälten übergeben, wenn sie 
die Fälle weiter bearbeiten sollen. 
 Die ausscheidenden Rechtsanwälte 
erhalten nach Maßgabe ihrer So- 

zietätsbeteiligung einen Teil der 
Büroausstattung, ebenso die von 
ihnen gefahrenen Kraftfahrzeuge. 
Arbeitsverhältnisse werden teil-
weise übergeleitet. In finanziel- 
ler Hinsicht erhalten sie noch den 
Stand ihres Kapitalkontos zum 
Ausscheidensstichtag, also die noch 
nicht entnommenen Gewinnan-
teile aufgrund der praktizierten 
Einnahmen-Überschussrechnung. 
Die Honorarforderungen werden 
meist so aufgeteilt, dass der aus-
scheidende Rechtsanwalt diejeni-
gen erhält, die mit den mitgenom-
menen oder von ihm bearbeiteten 
Handakten verbundenen sind. 
Die Gesellschafter würden diese 
Art der Trennung als Realteilung 
bezeichnen, weil der Mandanten-
stamm, das Büroinventar und die 
Honorarforderungen real geteilt 
und Ausgleichszahlungen insoweit 
nicht geleistet wurden.

Bevor der Trennungsfall steuerlich 
behandelt wird, sollen zunächst 
steuerliche Begriffe erläutert wer-
den:

1.  Einnahmen-überschuss-
 rechnung und Wechsel der 
 Gewinnermittlungsart

Nahezu jede Rechtsanwaltssozietät 
ermittelt ihren Gewinn monat-
lich oder jährlich in Form der 
Einnahmen-Überschussrechnung 
gemäß § 4 Abs. 3 EStG, was ihr 
unabhängig von der Höhe der 
erzielten Umsätze oder Gewinne 
gestattet ist (§ 141 AO). Der Gewinn 
ermittelt sich also aus den zuge-
flossenen Honoraren einschließ- 
lich Umsatzsteuer abzüglich der 
abgeflossenen Betriebsausgaben 
brutto (Zufluss- und Abflussprinzip 
nach § 11 EStG), wobei Investitio-
nen in Anlagegüter steuerlich 
nur mit den Absetzungen für Ab- 
nutzung berücksichtigt werden dür-
fen (§ 7 EStG). Honorarforderungen, 

unfertige Leistungen (noch nicht 
abrechenbare Mandate) und auf-
wandswirksame Verbindlichkeiten 
(z. B. die im Folgemonat fälligen 
Lohnsteuern und Umsatzsteuern) 
werden bei dieser Art der Ge- 
winnermittlung nicht berücksich-
tigt.

In bestimmten Fällen (hierzu un-
ten) muss zur Gewinnermittlung 
durch Vermögensvergleich (Bilan- 
zierung; § 4 Abs. 1 EStG) gewech-
selt werden. Es entsteht ein sog. 
Übergangsergebnis, weil in einer 
Bilanz auch die ertragswirksa- 
men Honorarforderungen und 
unfertigen Leistungen, sowie die 
aufwandswirksamen Verbindlich- 
keiten (z. B. offene Lieferanten- 
rechnungen, Lohnsteuer, Umsatz-
steuer, Berufsgenossenschaft) er- 
fasst werden müssen (Abschnitt 
17 ESt-Richtlinien). In der Regel 
führt der Wechsel der Gewinn-
ermittlungsart zu einem Über-
gangsgewinn, weil die ertragswirk- 
samen Positionen die aufwands-
wirksamen Positionen deutlich  
übersteigen. Es ist nichts Unge-
wöhnliches, wenn pro Anwalt nicht 
erfüllte Honorarforderungen zwi-
schen € 30.000,00 und € 100.000,00 
bestehen.

2.  Stille Reserven

In einer Steuerbilanz müssen die 
Wirtschaftsgüter mit ihrem steuer- 
lichen Buchwert angesetzt wer-
den. Dieser ermittelt sich aus den 
Anschaffungskosten, vermindert 
um die Absetzungen für Abnut-
zung nach § 7 Abs.1 EStG (§ 6 Abs. 
1 Nr. 1 EStG). Beispiele: Ein neues 
Kraftfahrzeug wird für netto € 
36.000,00 angeschafft. Der steuer- 
liche Abschreibungszeitraum be-
trägt 6 Jahre. Nach 48 Monaten 
liegt der steuerliche Buchwert bei 
€ 12.000,00. Ist das Fahrzeug nach 
der Schwacke Händlereinkaufsliste 

Was passiert steuerlich, 

wenn sich Sozien trennen?

Dr. Klaus Otto, Nürnberg
RA, FAfStR, vBp
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noch € 15.000,00 wert, ist mit 
dem steuerlichen Buchwertansatz 
eine stille Reserve von € 3.000,00 
verbunden, die in bestimmten 
steuerlichen Fällen aufgedeckt 
und versteuert werden muss. Bei 
Fotokopiergeräten und EDV-Hard- 
ware beträgt der steuerliche Ab- 
schreibungszeitraum 3 Jahre, bei 
Büroeinrichtungsgegenständen 
13 Jahre. Diese langen Abschrei-
bungszeiträume führen vielfach zu 
dem Ergebnis, dass mit den steu-
erlichen Buchwertansätzen keine 
stillen Reserven verbunden sind.
Anders ist es beim Mandanten-
stamm, auch Praxiswert genannt. 
Dabei handelt es sich um ein 
selbstgeschaffenes immaterielles 
Einzelwirtschaftsgut, für das ein 
Aktivposten nicht angesetzt wer- 
den darf (§ 248 Abs. 2 HGB). In 
Höhe des Wertes des Mandan-
tenstammes oder Praxiswertes be- 
stehen deswegen stille Reserven. 
Nach den Richtlinien der Bundes-
rechtsanwaltskammer (BRAK-Mit- 
teilungen 2007, 112) ist der Praxis- 
wert je nach den Umständen des 
Einzelfalles mit dem 0,3 fachen bis 
zum 1,3 fachen des Jahresumsat-
zes der Rechtsanwaltssozietät an-
zusetzen.

3.  Anwachsen einer Beteiligung 
 ist eine veräußerung im 
 steuerlichen Sinn

Scheidet ein Rechtsanwalt aus 
einer Sozietät aus, sei es durch die 
rechtsgestaltende Wirkung einer 
Kündigung (§ 736 BGB) oder ein-
vernehmlich, so wächst sein Ge- 
sellschaftsanteil den verbleiben-
den Gesellschaftern an (§ 738 
Abs. 1 S. 1 BGB). Vergleichbares 
geschieht bei der Übertragung sei-
nes Gesellschaftsanteils im Wege 
der Sonderrechtsnachfolge an 
einen Gesellschafter oder einen 
Dritten mit Zustimmung aller 
übrigen Gesellschafter. Steuerlich 
sind dies Fälle der Veräußerung 
des Gesellschaftsanteils. Der Ver-
äußerungsgewinn ist als Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit zu erfas-
sen (§ 18 Abs. 3, § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 
2 EStG).

Veräußerungsgewinn ist der Unter-
schied zwischen der Abfindung 
und dem Buchwert des aufgege-
benen Gesellschaftsanteils. Der 
Buchwert des aufgegebenen Ge- 
sellschaftsanteils entspricht i. d. R. 
dem Anteil an den steuerlichen 
Buchwerten der aufgegebenen 
Wirtschaftsgüter, mit dem der 
Rechtsanwalt an der Sozietät be-
teiligt ist, also z. B. ¼ des Buch- 
wertes der EDV-Hardware, der  
Büroeinrichtung, des Mandanten-
stammes etc.

Steuerlich ist es zunächst ohne 
Bedeutung, ob die Abfindung in 
Geld oder in Sachwerten besteht. 
Bei Sachwerten ist der gemeine 
Wert maßgeblich, also deren norma-
ler Veräußerungspreis (§ 9 BewG). 
Erhält ein aus einer Sozietät aus-
scheidender Gesellschafter ¼ des 
Mandantenstammes der Sozietät, 
hat er u. a. diesen Sachwert als Ver-
äußerungsgewinn zu versteuern.

4.  Realteilung im 
 steuerlichen Sinn

Der Gesetzgeber hat die Real-
teilung seit dem 1.1.2001 nur mehr 
in § 16 Abs. 3 S. 2 EStG geregelt, 
nämlich nur die Realteilung einer 
Mitunternehmerschaft. Die Real- 
teilung einer Mitunternehmer- 
schaft ist aber nur gegeben, wenn 
die Gesellschaft vollständig auf-
gelöst und beendet wird und 
damit auch ihre Steuernummer 
verliert. Bei der Realteilung einer 
Mitunternehmerschaft ist die Fort- 
führung der steuerlichen Buchwer-
te der Wirtschaftsgüter zwingend 
vorgeschrieben, die real auf die 
Mitunternehmer aufgeteilt werden, 
sofern die Versteuerung der stillen 
Reserven gesichert ist.

Bis 1998 galt noch der sog. Mit-
unternehmererlass, der bei Aus-
scheiden eines Gesellschafters ge-
gen Sachwerte noch wahlweise 
die Fortführung der steuerlichen 
Buchwerte der übernommenen 
Wirtschaftsgüter erlaubte.

Steuerliche Behandlung des Tren- 
nungsfalles laut Finanzverwal-
tung

1. Das Ausscheiden eines Rechts-
anwalts aus einer fortbestehenden 
Sozietät ist kein Fall der Realteilung 
einer Mitunternehmerschaft i. S. 
von § 16 Abs. 3 S. 2 EStG, weil die 
bisherige Gesellschaft nicht endet. 
Die in § 16 Abs.3 S. 2 EStG vor-
geschriebene Buchwertfortführung 
greift nicht ein.

2. Nach Auffassung der Finanz-
verwaltung veräußert der aus-
scheidende Rechtsanwalt seinen 
Mitunternehmeranteil an der Sozie- 
tät. Dies führt zu einem Veräuße-
rungsgewinn nach § 18 Abs. 3, § 
16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. Der Un- 
terschied zwischen dem gemeinen 
Wert der übertragenen Sachwerte 
und deren steuerlichem Buchwert, 
also die stillen Reserven, sind zu 
versteuern.

3. Der Mandantenstamm ist ein 
verkehrsfähiges immaterielles Wirt- 
schaftsgut. Dieses ist nach den 
vom Berufsstand empfohlenen  
Grundsätzen zu bewerten und 
bei der Ermittlung des Veräuße-
rungsgewinnes anzusetzen. Die 
nachlaufenden Mandanten sind  
von dem ausscheidenden Gesell-
schafter angeschafft. Die Anschaf-
fungskosten sind auf einen Zeit-
raum von 3 bis 5 Jahren abzuschrei-
ben (BFH Urt. v. 24.02.1994 IV R 
33/93 BStBl 1994 II 590).

4. Beim Ausscheiden eines Gesell-
schafters aus einer Sozietät ist der 
Veräußerungsgewinn nach § 16 
Abs. 1 EStG, welcher nach § 34 EStG 
tarifbegünstigt ist, vom laufenden 
Gewinn abzugrenzen, jedenfalls 
dann, wenn nach Berücksichtigung 
des Freibetrags von € 45.000,00 
gemäß § 16 Abs.4 EStG ein steu-
erpflichtiger und auch tarifbe-
günstigter Veräußerungsgewinn 
entsteht. Die Rechtsanwaltssozie- 
tät muss deswegen zum Ausschei- 
densstichtag von der Gewinnermitt- 
lung durch Einnahme-Überschuss- 
rechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG 

Heft 19 . Februar 2009



11

KAMMERSERvICE

zur Gewinnermittlung durch Ver-
mögensvergleich gemäß § 4 Abs. 
1 EStG überwechseln (BFH Urt. v. 
14.11.2007 XI R 32/06 DStRE 2007, 
359). Es entsteht für die Sozietät 
ein Übergangsgewinn, der im 
Wesentlichen aus den Honorar-
forderungen besteht. Dieser Über-
gangsgewinn ist gemäß dem Ge- 
winnverteilungsschlüssel auf alle 
Sozien aufzuteilen. Hinweis: Die 
zeitlich nach dem Stichtag zuflie-
ßenden Beträge auf bereits erfasste 
Honorarforderungen wirken sich 
dann nicht mehr als Gewinn aus.  
Der Übergangsgewinn durch 
Wechsel der Gewinnermittlungsart 
führt also zu einem zeitlichen 
Vorziehen von Gewinn.

Der Wechsel der Gewinnermitt-
lungsart ist dann nicht erforderlich, 
wenn der Veräußerungsgewinn ein 
laufender Gewinn ist und deswe-
gen die Tarifvergünstigung nach  
§ 34 Abs. 1 EStG (sog. Fünftelrege-
lung) oder nach § 34 Abs. 3 EStG  
(56 % des Durchschnittssteuersat-
zes bei Vollendung des 55. Lebens-
jahres) nicht eingreifen. Laufender 
Gewinn liegt vor, wenn ein ausschei-
dender Rechtsanwalt seinen bis-
herigen Mandantenstamm in dem 
örtlich begrenzten Wirkungskreis 
der Sozietät weiter bearbeitet, 
weil dann das ungeschriebene Tat-
bestandsmerkmal der § 18 Abs. 
3, §16 Abs. 1 EStG, nämlich der 
Beendigung der freiberuflichen 
Tätigkeit bezüglich des bisherigen 
Steuersubjekts nicht gegeben ist.

5. Der ausscheidende Gesellschafter, 
der mit Sachwerten abgefunden 
wird, kann nicht das Buchwert-
privileg des § 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 
EStG in Anspruch nehmen. Dort ist 
geregelt, dass ein Gesellschafter, 
der für die Minderung von Gesell- 
schaftsrechten aus dem Gesamt-
handsvermögen der Mitunterneh- 
merschaft einzelne Wirtschafts-
güter erhält und in seinem Betrieb 
fortführt, die steuerlichen Buch- 
werte der erhaltenen Wirtschafts- 
güter fortführen muss. Die Finanz-
verwaltung wendet diese Regelung 
zu Einzelwirtschaftsgütern des-

wegen nicht an, weil sie § 16 Abs.  
1 EStG als lex specialis zu § 6 Abs.  
5 S. 3 Nr. 1 EStG beurteilt.
 
Was ist zu tun bei Altfällen?

1. Die Finanzverwaltung hat ihre 
Auffassung zur Reichweite des  
§ 16 Abs. 3 S. 2 EStG und damit ihre 
Vorstellung über die Fälle einer 
Realteilung im Sinne des Gesetzes 
in einem Schreiben vom 28.02.2006 
BStBl 2006 I 228 festgeschrieben 
(sog. Realteilungserlass). Dabei ist 
angeordnet worden, dass der Erlass 
auf alle noch offenen Fälle seit dem 
01.01.2001 anzuwenden ist, also u. 
a. auf alle Fälle von Ausscheiden 
von Gesellschaftern aus Sozietäten, 
bei denen der Bescheid über 
die einheitliche und gesonderte 
Feststellung der Einkünfte verfah-
rensrechtlich noch abänderbar ist. 
Bei den Betriebsprüfungsstellen ist 
dieser Prüfungsstoff zwischenzeit-
lich zum Schwerpunktthema gewor-
den, sodass vielen Rechtsanwälten 
Ungemach droht.

2. Es ist höchstrichterlich noch nicht 
geklärt, ob § 16 Abs. 1 EStG die 
Anwendung des Buchwertprivilegs 
nach § 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 EStG 
verdrängt. Es ist möglich, dass der 
BFH auch bei einem Ausscheiden 
eines Gesellschafters gegen Sach-
wertabfindung die Fortführung 
der steuerlichen Buchwerte er-
laubt, weil an sich nicht einzu-
sehen ist, dass die Minderung 
von Gesellschaftsrechten gegen 
Übertragung von Einzelwirtschafts-
gütern privilegiert ist, nicht hinge-
gen die vollständige Veräußerung 
eines Gesellschaftsanteils. Es be- 
steht auch kein sachliches Argu- 
ment für eine sofortige Gewinn-
realisierung, wenn ein Rechtsan- 
walt die ihm nachlaufenden Man- 
danten außerhalb der alten Sozie-
tät weiter betreut. Der Rechtsan-
walt hat wirtschaftlich weder sei-
nen Beruf aufgegeben, noch seinen 
freiberuflichen Betrieb veräußert.  
Er bearbeitet weiterhin die Man-
date, die ihm anvertraut worden  
sind. Geänderte Feststellungsbe-
scheide, die einen Veräußerungs-

gewinn erfassen, sollten deswegen 
mit Rechtsmitteln bekämpft wer-
den.

3. Es ist auch noch nicht höchstrich-
terlich entschieden, ob die Man-
danten, die einem ausscheidenden 
Rechtsanwalt nach der Befragung 
nach § 32 Abs. 2 BORA nachlau-
fen, von dem ausscheidenden 
Gesellschafter im Zuge des Aus-
scheidungsvorganges angeschafft 
worden sind und damit mit ihrem 
Anschaffungspreis erfasst wer-
den müssen. Eine Anschaffung 
liegt begrifflich nur vor, wenn ein 
Wirtschaftsgut von einem Vermö- 
gensträger auf einen anderen 
übergeht. Dieser Sachverhalt muss 
bei nachlaufenden Mandanten 
nicht gegeben sein.

Es ist auch fraglich, ob nachlaufen- 
de Mandanten ein selbständig be-
wertbares Wirtschaftsgut darstel-
len. Die selbständige Bewertbarkeit 
ist Begriffsmerkmal für das Vor-
liegen eines Wirtschaftsgutes 
(BFH Urt. v. 20.3.2003 IV R 27/01 
BStBl 2003 II 878). Gegen das 
Vorliegen eines Wirtschaftsgutes 
spricht, dass kein Dritter für einen 
Mandantenstamm etwas bezahlen 
würde, wenn der Rechtsanwalt, 
der nach erklärtem Wunsch der 
Mandanten ihre Fälle bearbeiten 
soll, für diesen Mandantenstamm 
am Ort tätig ist.

Es sollte deswegen mit Rechtsmit-
teln bekämpft werden, wenn in  
den Veräußerungsgewinn der ge- 
meine Wert eines Mandanten-
stammes eingerechnet wird. Ge- 
schieht dies, ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Anschaffungskosten 
des Mandantenstammes auf ei-
nen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren 
abgeschrieben werden können. 
Bei einer gleich bleibenden Ein- 
kommensteuerprogression ver- 
bleibt per Saldo nur die Vollver-
zinsung der Einkommensteuer nach 
§ 233 a AO als Last.
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Wie soll ein Ausscheiden gegen 
Sachwertabfindung gestaltet wer-
den?

1. Die Finanzverwaltung erlaubt 
wohl dann die zwingende Fort-
führung der Buchwerte, wenn der 
aus einer Sozietät ausscheidende 
Gesellschafter als Sachwertabfin- 
dung einen Teilbetrieb erhält. 
Insoweit werden § 24 UmwStG 
reziprok bzw. § 6 Abs. 3 EStG ana-
log angewandt. Wenn die Ein-
bringung eines Teilbetriebes zu 
steuerlichen Buchwerten in eine 
Personengesellschaft möglich ist  
(§ 24 UmwStG), muss dies auch 
für den umgekehrten Fall der 
Abfindung in Form der Ausbringung 
eines Teilbetriebes möglich sein.  
§ 6 Abs. 3 EStG erlaubt die unent-
geltliche Übertragung eines Teil- 
betriebes zu steuerlichen Buch-
werten. Bei einer analogen An- 
wendung gilt dies auch für die ent-
geltliche Übertragung.

Ein Teilbetrieb ist ein mit einer 
gewissen Selbständigkeit ausge-
statteter organisatorisch geschlos-
sener Teil des Gesamtbetriebs, 
der für sich allein lebensfähig ist 
(BFH v. 18.10.1999 GrS 2/98 BStBl 
2000 II 123). Der Teilbetrieb muss 
schon vorhanden sein, wenn er Ge- 
genstand einer Veräußerung bzw. 
eines Tausches ist. Ein wesentliches 
Merkmal des Teilbetriebes ist eine 
für ihn eingerichtete gesonderte 
Gewinnermittlung. Wollen sich Ge- 
sellschafter in der Weise trennen, 
wie dies im Ausgangsfall beschrie-
ben ist, sollten sie für einen Zeit-
raum von mindestens 6 Monaten, 
noch besser für 12 Monate für 
den ausscheidungsbereiten Rechts- 
anwalt einen Teilbetrieb organi- 
sieren. Dies geschieht durch Simu-
lierung einer Bürogemeinschaft 
innerhalb der Sozietät. Die Hono-
rareinnahmen von denjenigen  
Mandanten, die ein ausscheiden-
der Gesellschafter mitnehmen 
wird, sollten in einer gesonderten 
Einnahmen-Überschussrechnung 
erfasst werden, ebenso die Perso-
nalausgaben der Mitarbeiter 
und Angestellten, die dem aus-

scheidenden Rechtsanwalt folgen. 
Andere Betriebsausgaben sollten 
verursachensgerecht zugeordnet 
werden. Bestimmte Teile des An- 
lagevermögens sollten dem Teil-
betrieb zugeordnet werden. Die 
Ergebnisse des Teilbetriebes kön-
nen während des Bestehens der 
Sozietät weiterhin nach Maßgabe 
des Gewinnverteilungsschlüssels auf 
die Gesellschafter verteilt werden. 
Wichtig ist nur, dass ein Teilbetrieb 
entsteht, der dann in dieser Form 
dem ausscheidenden Gesellschafter 
zum Ausscheidensstichtag übertra-
gen wird.

2. Steht ein Ausscheiden zum 
Jahreswechsel an, sollte der Stichtag 
des Ausscheidens entweder auf 
den 30.12. oder den 02.01. eines 
Kalenderjahres gelegt werden. Muss 
wegen des Anfalls eines tarifbe-
günstigten Veräußerungsgewinnes 
die Gewinnermittlungsart der 
Einnahmen-Überschussrechnung 
gewechselt werden zur Gewinn- 
ermittlungsart durch Vermögens-
vergleich, entsteht ein Übergangs-
gewinn i. d. R. in Höhe der Honorar- 
forderungen. Nach dem Ausschei-
den können aber sowohl die ver- 
bleibende Sozietät als auch der 
ausgeschiedene Gesellschafter in 
seinem Betrieb bei der Gewinner-
mittlungsart wieder zurückwech- 
seln, sodass in Höhe des Über-
gangsgewinnes auch ein Über- 
gangsverlust anfällt. Fallen Über-
gangsgewinn und Übergangsver- 
lust im gleichen Kalenderjahr an,  
was bei der empfohlenen Gestal-
tung machbar ist, sind die steuer-
lichen Auswirkungen unbedeutend. 
Die Finanzverwaltung verzichtet 
dann u. U. auf den Wechsel der Ge- 
winnermittlungsart.

3. Aus Gründen der Vorsicht sollte 
ein ausscheidender Gesellschafter, 
der keinen Teilbetrieb übernimmt, 
die ihm nachlaufenden Mandanten 
nicht in eine andere Sozietät ein-
bringen, sondern allenfalls zur 
Nutzung zur Verfügung stellen. 
Der Mandantenstamm bliebe dann 
Sonderbetriebsvermögen, wenn 
sich der ausscheidende Rechtsan- 

walt einer anderen Sozietät 
anschließt. Der Grund für diese 
Empfehlung liegt darin, dass die 
Einbringung einer Einzelkanzlei, die 
der ausscheidende Rechtsanwalt 
zunächst inne hat, in eine Perso-
nengesellschaft (zu steuerlichen 
Buchwerten gemäß § 24 UmwStG) 
möglicherweise einen Fall der Ver-
äußerung i. S. von § 16 Abs. 3 
S. 3 EStG bzw. von § 6 Abs. 5 S. 4  
EStG darstellt. Beide Normen 
sehen vor, dass die real übertra-
genen Wirtschaftsgüter mit ihren 
steuerlichen Buchwerten fortge- 
führt werden müssen. Rückwirkend 
sind aber auf den Zeitpunkt der 
Realteilung oder der Sachwert-
abfindung die empfangenen Wirt-
schaftsgüter mit ihrem gemei-
nen Wert anzusetzen und damit 
deren stillen Reserven zu versteu-
ern, wenn die Wirtschaftsgüter 
innerhalb einer Sperrfrist von 3 
Jahren, beginend mit Abgabe der 
Feststellungserklärung für das 
Trennungsjahr, veräußert werden. 
Dieser Veräußerungsfall könnte 
durch die Einbringung in eine 
Sozietät hervorgerufen werden 
und sollte deswegen vermieden 
werden. Der Empfehlung sollte 
für den Fall gefolgt werden, dass 
das Ausscheiden aus einer Sozietät 
gegen Sachwertabfindung als 
ein Fall des § 6 Abs. 5 S. 3 Nr.1 
EStG beurteilt wird, was durch die 
Rechtsprechung noch zu klären ist.
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Technische voraussetzungen 
für den elektronischen 

Rechtsverkehr

Für die Teilnahme am elektroni-
schen Rechtsverkehr benötigen Sie

■ einen PC mit Internetanschluss,
■ eine Signaturkarte für die qua-
 lifizierte elektronische Signatur,
■ ein Kartenlesegerät und
■ eine Signatursoftware.

Die Rechtsanwaltskammer Tübin-
gen wird aus Kostengründen vo-
raussichtlich keine Signaturkarte 
zur Erstellung einer qualifizierten 
elektronischen Signatur in Verbin- 
dung mit dem Anwaltsausweis 
(„Kombikarte“) anbieten. Sollten 
Sie zeitnah eine Signaturkarte be-
nötigen, setzen Sie sich bitte mit 
einem der vielen akkreditierten 
Zertifizierungsdiensteanbieter 
(www.bundesnetzagentur.de) in 
Verbindung.
Selbstverständlich wird unsere  
Kammer weiterhin Einwilligungs- 
erklärungen zur Aufnahme der 
berufsbezogenen Angabe „Rechts- 
anwältin/Rechtsanwalt“ in das qua-
lifizierte Personenzertifikat bear-
beiten.

Kartenlesegeräte, die auch im sog.  
Elektronischen Gerichts- und Ver-
waltungspostfach (EGVP) verwen-
det werden können, sowie die 
Signatursoftware erhalten Sie 
ebenfalls über die Zertifizierungs-
diensteanbieter.

Kolleginnen und Kollegen, die 
nur Mahnbescheide im Online-
verfahren beantragen wollen, kön-
nen sich die Anschaffung einer 
Signatursoftware ersparen. Wie 
bereits im Kammer Report Heft 18 ∙  
Oktober 2008 hingewiesen, kann 
das Programm für Online-Mahn-
anträge unter www.online-Mahn-
antrag.de heruntergeladen wer-
den.

Ausführliche Informationen zu die- 
sem Thema finden Sie auf der 
Internetseite der Bundesrechtsan- 
waltskammer www.brak.de in der 
Rubrik „Signaturkarten“.

Hinweis zu § 56 BRAO

Den Vorstand der Rechtsanwalts-
kammer Tübingen erreichen im-
mer wieder Beschwerden gegen 
Kolleginnen und Kollegen, vorge-
legt von Mandanten, Gegnern, 
Behörden, Gerichten etc.

Nach § 7 Abs. 1 der Geschäftsord- 
nung des Vorstandes hat der 
Geschäftsführer die Beschwerde-
schrift dem Beschwerdegegner 
zur Stellungnahme zuzusenden. 
Erfolgt keine Reaktion, ist durch 
den Referenten eine Frist zur 
Beantwortung zu setzen und auf 
die Bestimmungen der §§ 56,57 
BRAO hinzuweisen.
Die Bestimmungen scheinen nicht 
hinreichend bekannt zu sein, wes-
halb wir uns erlauben, an dieser 
Stelle § 56 Abs. 1 BRAO einmal im 
Wortlaut in Erinnerung zu rufen:

„In Aufsichts- und Beschwerde-
sachen hat der Rechtsanwalt dem 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer 
oder einem beauftragten Mitglied 
des Vorstandes Auskunft zu ge-
ben sowie auf Verlangen seine 
Handakten vorzulegen oder vor 
dem Vorstand oder dem beauf-
tragten Mitglied zu erscheinen.  
Das gilt  nicht, wenn und soweit 
der Rechtsanwalt dadurch seine 
Verpflichtung zur Verschwiegen-
heit verletzen oder sich durch 
wahrheitsgemäße Beantwortung 
oder Vorlage seiner Handakten die 
Gefahr zuziehen würde, wegen 
einer Straftat, einer Ordnungswid-
rigkeit oder einer Berufspflicht-
verletzung verfolgt zu werden 
und er sich hierauf beruft. Der 
Rechtsanwalt ist auf das Recht zur 
Auskunftsverweigerung hinzuwei-
sen.“

Die Arbeit in der Beschwerde-
abteilung würde sehr erleichtert 
und häufig genug auch die Be- 
schwerde einen rascheren Ab- 
schluss finden, wenn alle Kolle-
ginnen und Kollegen sich an diese 
Vorgaben hielten. Um entspre-
chende Beachtung wird daher 
gebeten.

Heft 19 . Februar 2009 

Meldeverfahren zur gesetz-
lichen Unfallversicherung

Mit dem Unfallversicherungsmoder- 
nisierungsgesetz (UVMG) hat der 
Gesetzgeber für das Jahr 2009 zahl-
reiche Neuerungen für die gesetz-
liche Unfallversicherung beschlos-
sen.

Bisher meldet der Arbeitgeber 
seiner Berufsgenossenschaft oder 
Unfallkasse einmal im Jahr die 
Gesamtzahl der Beschäftigen, der 
geleisteten Arbeitsstunden, die 
Lohnsumme und deren Verteilung 
auf die Gefahrtarifstellen. Die Un- 
fallversicherung errechnet aus 
diesem so genannten Lohn- oder 
Entgeltnachweis den Beitrag für 
das zurückliegende Jahr.

Ab kommendem Jahr müssen 
Arbeitgeber Daten zur gesetz-
lichen Unfallversicherung an die 
Einzugsstellen der Krankenkassen 
melden. Dazu müssen sie das so  
genannte Datenerfassungs- und-  
Übermittlungsverfahren (DEÜV) 
nutzen, mit dem sie schon heute 
Daten zur gesetzlichen Renten-, 
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen- 
versicherung melden. Statt einer 
Meldung für das gesamte Unter-
nehmen ist zukünftig also auch in 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
eine Einzelmeldung pro Beschäf-
tigten notwendig. 

Wichtig: Arbeitgeber sollten mög-
lichst Lohnbuchhaltungssoftware 
erwerben, die den entsprechenden 
Datenbaustein bereits enthält. Für 
eine Übergangszeit kommen zudem 
beide Verfahren zum Einsatz. Der 
Lohnnachweis entfällt erst ab 2012.

Für ergänzende Informationen 
zum UVMG verweisen wir auf die 
Internetseiten der Verwaltungsbe-
rufsgenossenschaft www.vbg.de.
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Berufsbildungsbericht 2008

Die Rechtsanwaltskammer Tübingen möchte Ihnen 
mit diesem Bericht einen Überblick über die Situation 
der Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten/
zur Rechtsanwaltsfachangestellten, zur Rechtsanwalts- 
und Notarfachangestellten und zur Fortbildung zum 
geprüften Rechtsfachwirt/zur geprüften Rechtsfach-
wirtin im Jahr 2008 geben. 

Neben den statistischen Auswertungen zum Stand 
der Ausbildungsverhältnisse und zu den Prüfungs-
ergebnissen soll auch über die Arbeit der verschie-
denen Ausschüsse nach dem Berufsbildungsgesetz 
berichtet werden.

Um Ihr Interesse an der Entwicklung der Ausbildungs-
situation zu wecken, werden wir auch zukünftig kalen-
derjährlich diese Berichte fortsetzen.

1.  Bestandsveränderungen bei den Ausbildungs- 
verträgen

1.1 Zugänge

 

1.2 vorzeitige vertragsbeendigungen

Den Zugängen standen im Berichtsjahr 26 Vertragsbe- 
endigungen vor Ablauf der Ausbildungsdauer entge-
gen. Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich folgen-
des Bild:

Jahr Löschungen

2004 42

2005 23

2006 34

2007 29

2008 26

1.2.1 Aufteilung nach Zeitpunkt und Grund

Von den 26 vorzeitig beendeten Ausbildungsverträgen 
entfielen 2008 auf
Vertragsauflösungen vor Ausbildungsbeginn:  2
Vertragsauflösungen während der Probezeit: 8
Vertragsaufhebungen nach der Probezeit:
- im gegenseitigen Einvernehmen  8
- durch Kündigung des Ausbilders  1
- durch Kündigung der/des Auszubildenden 7

1.3 Gesamtbestand

Damit ergab sich zum 31.12.2008 ein Gesamtbestand 
von 278 Berufsausbildungsverträgen. Davon entfielen 
auf
das 1. Ausbildungsjahr 85 Verträge
das 2. Ausbildungsjahr 90 Verträge
das 3. Ausbildungsjahr 97 Verträge 
und 6 Ausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 
im Jahr 2009.

2. Statistische Auswertung der neu abgeschlos-
senen Verträge

2.1 Berufsbild

Von den 121 neu registrierten Ausbildungsverträgen 
entfielen 120 auf den Ausbildungsberuf der/des Rechts- 
anwaltsfachangestellten und einer auf den Beruf der/
des Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten.

2.2 Aufteilung nach Geschlechtern

Einer der Auszubildenden war männlich.

2.3 Regionale verteilung

Verteilung nach Arbeitsagenturen. 

Bezirk 2004 2005 2006 2007 2008

Balingen 13 16 7 12 14

Nagold 14 13 5 7   6

Ravensburg 28 30 33 24 33

Reutlingen 43 42 35 44 45

Rottweil 19 12 20 22 13

     

Beginn 2009 6

Gastprüfling 4 5 4

119 113 104 114 121

119

113

104

114

121
125

120

115

110

105

100

95
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2.4 Schulische vorbildung

 
2.5 Alter der Auszubildenden

2.6 Ausländeranteil

Im Berichtsjahr wurden 10 (12,1%) Verträge mit aus-
ländischen Auszubildenden registriert, die sich auf 
folgende Nationen aufteilen: 
Italien 4, Türkei 3, Griechenland 1, Kroatien 1, Kosovo 1

3. Ausbildungsvergütung

Nach § 35 Abs. 1 Ziff. 2 BBiG darf ein Ausbildungsver-
trag nur dann in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verträge eingetragen werden, wenn der Vertrag den 
Vorschriften dieses Gesetzes entspricht. § 17 Abs. 1 
BBiG verlangt die Vereinbarung einer angemessenen 
Vergütung.

Die Empfehlungen des Vorstandes für eine angemes-
sene Vergütung sind seit 01.01.2002
€ 350,00 im ersten Ausbildungsjahr,
€ 400,00 im zweiten Ausbildungsjahr und
€ 450,00 im dritten Ausbildungsjahr.

Tatsächlich wurden im Berichtsjahr im Durchschnitt 
folgende Vergütungen gewährt
€ 500,00 im ersten Ausbildungsjahr,
€ 525,00 im zweiten Ausbildungsjahr und
€ 590,00 im dritten Ausbildungsjahr.

4. Einstiegsqualifizierungen

Im Rahmen des „Nationalen Paktes für Ausbildung und 
Fachkräftenachwuchs in Deutschland“ vom 16.06.2004 
wurde ein Sonderprogramm „Einstiegsqualifizierung  
Jugendlicher“ (EQJ) geschaffen, das auf die Vermitt-
lung und Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb 
beruflicher Handlungsfähigkeit ausgerichtet ist. Das 
Programm soll als Brücke in die Berufsausbildung für 
Jugendliche dienen, die noch nicht in vollem Maße 
über die erforderliche Ausbildungsbefähigung ver- 
fügen, oder für Ausbildungsbewerber mit einge-
schränkten Vermittlungsperspektiven, die keinen Aus- 
bildungsplatz finden konnten. Die Agenturen für 
Arbeit können den beteiligten Kanzleien die Vergütung 
der Jugendlichen bis zu 192,00 € monatlich erstatten 
und die Sozialversicherungsbeiträge pauschaliert über-
nehmen. Die Förderung wird für eine Dauer von 6 
und höchstens 12 Monate bewilligt. Nach Ablauf der 
EQJ-Maßnahme und Ausstellung eines betrieblichen 
Zeugnisses kann die zuständige Stelle auf Antrag ein 
Kammerzertifikat ausstellen.
Im Jahr 2008 ist der Kammer ein Vertrag angezeigt 
worden, der in ein Ausbildungsverhältnis übergegan-
gen ist.

5. Prüfungswesen

Die Rechtsanwaltskammer Tübingen hat zur Abnah- 
me der Zwischen- und Abschlussprüfungen je einen 
Prüfungsausschuss in Tübingen und in Ravensburg/
Weingarten errichtet. Die Prüfungsausschüsse sind 
mit einem Arbeitgebervertreter, einer Arbeitnehmer-
vertreterin und mit einem Lehrer einer berufsbilden-
den Schule besetzt.

5.1 Statistische Auswertung der Prüfungsergebnisse

5.1.1 Abschlussprüfung

An der Abschlussprüfung für Rechtsanwaltsfachange- 
stellte im Sommer 2008 haben 101 Auszubildende aus 
dem Bezirk der Rechtsanwaltskammer Tübingen teil- 
genommen. 27 Auszubildende wurden von den Prü- 
fungsausschüssen der Rechtsanwaltskammern Frei-
burg und Stuttgart geprüft. Die Prüfung haben 100 

Jahr
ohne 

Abschluss
Hauptschul-
Abschluss

Realschul-
Abschluss

B-fach-
Schule

F-Abi
Sonstiger 
Abschluss

Ohne
Angabe

Gesamt

2004 – 9 86 5 19 – – 119

2005 – 5 83 25 – – 113

2006 – 4 64 36 104

2007 – 5 87 – 21 – 114

2008 – 12 75 – 34 – – 121

Alter 2004 2005 2006 2007 2008

unter 16 Jahre 13 11 12 15 12

17 Jahre 35 22 15 25 24

18 Jahre 25 29 23 17 21

19 Jahre 16 19 16 18 16

20 Jahre 11 10 13 15 16

21 Jahre 8 9 9 11 9

22 Jahre 2 2 8 4 11

23 Jahre 3 4 3 3 5

24 Jahre u. älter 6 7 5 6 7

Gesamt 119  113  104  114 121
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 Teilnehmerinnen bestanden, davon 3 mit der Note 
„sehr gut“, 46 mit der Note „gut“, 40 mit der Note 
„befriedigend“ und 11 mit der Note „ausreichend“.

Die Durchfallquote in den letzten fünf Jahren lag bei:

 

5.1.2  Abnahme der Abschlussprüfung durch   
         Nachbarkammern

Der Vorstand hat mit den Rechtsanwaltskammern 
Freiburg und Stuttgart eine Vereinbarung getroffen,  
dass Auszubildende, die ihrer Berufschulpflicht in den 
Bezirken dieser Rechtsanwaltskammern nachkommen, 
die Abschlussprüfungen vor den Prüfungsausschüssen 
der Rechtsanwaltskammern Freiburg und Stuttgart 
ablegen können.
Von dieser Möglichkeit haben im Kammerbezirk Frei-
burg 14 Auszubildende und im Kammerbezirk Stuttgart 
13 Auszubildende im Berichtsjahr Gebrauch gemacht.

6. Stipendiaten

Seit 1991 gibt es das Förderprogramm „Begabten- 
förderung berufliche Bildung“ des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung. Mit diesem Pro- 
gramm sollen junge Absolventinnen und Absolventen 
einer dualen Berufsausbildung, die ihre besonde-
re Leistungsfähigkeit während der Ausbildung unter 
Beweis gestellt haben, gefördert werden. Über drei 
Jahre können sie Zuschüsse von bis zu € 5.100,00 für 
die Finanzierung anspruchsvoller berufsbegleitender 
Weiterbildung erhalten. Vor Ort wird das Programm 
von den für die Berufsbildung zuständigen Stellen 
durchgeführt, d. h. die Rechtsanwaltskammer über-
nimmt die Auswahl der Stipendiaten, ihre Beratung und 
Förderung. Weiterhin entscheidet sie nach Maßgabe 
der Förderrichtlinien über die Förderfähigkeit der Wei- 
terbildungsmaßnahmen, berechnet die förderfähigen 
Maßnahmekosten und zahlt den Förderbetrag aus. 
Die Qualifizierung wird nachgewiesen durch das 
Ergebnis der Abschlussprüfung mit besser als „gut“ 
oder durch besonders erfolgreiche Teilnahme an 
einem überregionalen Leistungswettbewerb oder 
durch begründeten Vorschlag eines Betriebes oder 
der Berufsschule. Bei Aufnahme der Begabten- 
förderung darf der Stipendiat in der Regel das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
Im Jahr 2008 haben 3 Stipendiaten diese Fördermittel 
in Anspruch genommen.

7. Tätigkeit des Berufsbildungsausschusses

Die Rechtsanwaltskammern Freiburg, Karlsruhe, Stutt- 
gart, Tübingen und die Notarkammer Baden-Würt- 
temberg haben seit April 1972 einen Vereinigten 

Berufsbildungsausschuss gem. § 77 BBiG für die Aus- 
bildung in den Berufszweigen „Rechtsanwaltsfachan- 
gestellte, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
und Notarfachangestellte“ errichtet. Dem Vereinigten 
Berufsbildungsausschuss gehören sechs Beauftragte 
der Arbeitgeber, sechs Beauftragte der Arbeitnehmer 
und sechs Lehrer an berufsbildenden Schulen an.

Der Ausschuss hat sich in seiner Sitzung im September 
2008 mit der Novellierung der Verordnung über die 
Berufsausbildung zum/zur Rechtsanwaltsfachange- 
stellten, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten, 
Notarfachangestellten und Patentanwaltsfachange-
stellten (ReNoPatAusbV) und mit der Prüfungsord-
nung zum/zur geprüften Rechtsfachwirt/Rechtsfach- 
wirtin befaßt und Fragen zur Verbesserung der Aus- 
bildung an den Berufsschulen und in den Ausbil-
dungsbetrieben beraten.
 
Der Ausschuss hat die im Entwurf der ReNoPatAusbV  
vorgeschlagenen Einführung von Zusatzqualifikatio- 
nen abgelehnt, aber die Ausbildereignung für ge- 
prüfte Rechtsfachwirtinnen befürwortet und dies  
dem bei der Bundesrechtsanwaltskammer eingerichte-
ten Berufsbildungsausschuss mitgeteilt.
Die Rechtsanwaltskammern wurden gebeten, eine 
Erhebung über die Dauer der Berufspraxis der Teilneh-
mer an der Prüfung zur geprüften Rechtsfachwirtin 
durchzuführen, um eine Änderung des § 8 Abs. 1 Nr. 1 
der Prüfungsordnung zum Rechtsfachwirt in der näch-
sten Sitzung beraten zu können.

8.  Fortbildungsprüfung zum/ 
 zur Rechtsfachwirtin/Rechtsfachwirt

Im Berichtsjahr konnte ein weiterer Lehrgang Rechts-  
fachwirte zur Vorbereitung auf die Fortbildungs-
prüfungen zum erfolgreichen Abschluss geführt 
werden. Die Vorbereitungslehrgänge, die von den 
Volkshochschulen Reutlingen und Friedrichshafen 
angeboten werden, sind in der neuen Prüfungs- 
und Fortbildungsverordnung nicht mehr zwingend 
vorgeschrieben, werden aber weiterhin von allen 
Prüfungsteilnehmern belegt, da die schwierigen und 
umfangreichen Prüfungsinhalte anders kaum erlern-
bar sind. 
Die Abschlussprüfung gliedert sich in einen schrift-
lichen und einen mündlichen Prüfungsteil. Die schrift- 
liche Prüfung besteht aus Klausuren in den Gebieten  

„Büroorganisation und -verwaltung“ und „Personal-
wirtschaft und Mandantenbetreuung“ sowie Klausu- 
ren im Rechtsanwaltsbereich in den Gebieten „Man-
datsbetreuung im Kosten-, Gebühren- und Prozessrecht“ 
und „Mandatsbetreuung in der Zwangsvollstreckung 
und im materiellen Recht“.
Im Berichtsjahr haben 20 Absolventinnen an der 
Prüfung teilgenommen, eine hat die Prüfung nicht 
bestanden.
 

2008 2007 2006 2005 2004

1 % 5,4% 1,9% 3,2% 2,4%
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Basiszinssatz § 288 Abs. 2 S. 1 BGB § 288 Abs. 2 BGB

01.01.2002 - 31.08.2002 2,57 % 7,57 % 10,57 %

01.07.2002 - 31.12.2002 2,47 % 7,47 % 10,47 %

01.01.2003 - 30.06.2003 1,97 % 6,97 % 9,97 %

01.07.2003 - 31.12.2003 1,22 % 6,22 % 9,22 %

01.01.2004 - 30.06.2004 1,14 % 6,14 % 9,14 %

01.07.2004 - 31.12.2004 1,13 % 6,13 % 9,13 %

01.01.2005 - 30.06.2005 1,21 % 6,21 % 9,21 %

01.07.2005 - 31.12.2005 1,17 % 6,17 % 9,17 %

01.01.2006 - 31.06.2006 1,37 % 6,37 % 9,37 %

01.07.2006 - 31.12.2006 1,95 % 6,95 % 9,95 %

01.01.2007 - 30.06.2007 2,70 % 7,70 % 10,70%

01.07.2007 - 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 %

01.01.2008 - 30.06.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 %

01.07.2008 - 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 %

ab 01.01.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 %

Gesetzliche verzugszinsen

Kammerversammlung am 
13.05.2009 in Hechingen

Die nächste Kammerversammlung 
findet am Nachmittag des 
13.05.2009 in Hechingen, voraus-
sichtlich in der Villa Eugenia, statt.

Als Gastreferent wird Herr Chris- 
toph Flügge, Richter am Interna-
tionalen Strafgerichtshof in Den 
Haag, einen Vortrag halten. An- 
schließend besteht Gelegenheit zur 
Diskussion.
 
Im Anschluss an die Kammerver-
sammlung lädt der Vorstand die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zu einem kleinen Imbiss ein.

Wir möchten Sie bitten, sich diesen 
Termin bereits jetzt vorzumerken 
und möglichst zahlreich bei der 
Kammerversammlung 2009 zu 
erscheinen.

Tübinger Studientage 2009

Am 17.02.2009 finden von 13.30  
Uhr bis 18.00 Uhr im Hörsaal 22 
der Universität Tübingen mit Un- 
terstützung der Rechtsanwaltskam-
mer Tübingen die 2. Tübinger 
Studientage Rechtswissenschaft 
und Rechtspraxis statt.

Das Thema der Veranstaltung lau-
tet „Gesetz zur Modernisierung  
des GmbH-Rechts und zur Be- 
kämpfung von Missbräuchen 
(MoMiG) – Ausgewählte Praxis-
schwerpunkte“.

Weitere Einzelheiten zur Veranstal- 
tung sowie die Höhe der Seminar-
gebühren bitten wir, dem anlie-
genden Flyer zu entnehmen.

Auf unsere Vorankündigungen 
auf der Homepage der Rechtsan-
waltskammer Tübingen und in den 
E-Mails (KammerInfo) weisen wir 
ergänzend hin. 

Die Anmeldung kann auch online 
unter www.rak-fortbildungsinsti-
tut.de unter der Seminarnummer 
090217-S-RA vorgenommen wer-
den.

Berichtigung aus Kammer 
Report Heft 18 · Oktober 2008 

Die im Kammer Report Heft 18 ∙ 
Oktober 2008 unter den drei 
besten Absolventinnen der Geprüf- 
ten Rechtsfachwirtinnen benann-
te Frau Stefanie Eberle ist nicht 
in der Kanzlei Jäger & Stephan, 
Reutlingen, sondern in der Kanzlei 
R&R Rechtsanwälte, Obere Wässere 
3-7 in Reutlingen beschäftigt.
 

Heft 19 . Februar 2009 

Betrügerische Masche

Die Rechtsanwaltskammer Tü- 
bingen wurde darauf aufmerk- 
sam gemacht, dass Anwalts- 
kanzleien in ganz Deutschland 
per Telefax aus New York mit 
der Absenderadresse „54 20th 
Road, Queens, NY 11105 New 
York“ ein lukratives nachlass-
rechtliches Mandat angetra-
gen wird. Absender sind unter-
schiedliche Personen mit der 
gleichen Adresse. Angegeben 
ist auch eine postalische 
Adresse in Deutschland.

In dem Schreiben wird ein 
bestimmter Termin zur per-
sönlichen Kontaktaufnahme 
genannt und um schrift-
liche Bestätigung gebeten. 
Antwortschreiben der Kanz-
leien haben alleine zum Ziel,  
das Konto und die Unterschrift 
des fraglichen Rechtsanwalts 
zu erhalten, um mit Unter- 
schriftsfälschungen Abbuchun-
gen bzw. Überweisungen vor-
nehmen zu können.
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 Fachanwälte vom 01.10.2008 bis 31.12.2008  

Dr. Roland Dieterich FA f. Handels- u. GesellschaftsR Marktstraße 12, 88212 Ravensburg  22.10.2008
Ralph Tränkner FA f. Steuerrecht Eberhardstraße 1, 72764 Reutlingen   22.10.2008
Markus Zeller FA f. Insolvenzrecht Hohenzollernstraße 15, 72488 Sigmaringen 22.10.2008
Dr. Günther Krumm FA f. Bank- u. KapitalmarktR Gerhard-Kindler-Str. 8, 72770 Reutlingen   22.10.2008
Dr. Karl-Josef Hornstein FA f. Miet- u. WEG-Recht Ernst-Lehmann-Str. 26, 88045 Friedrichshafen  22.10.2008
Dr. Karsten Amann FA f. Handels- u. GesellschaftsR Am Echazufer 24, 72764 Reutlingen   05.11.2008
Klaus Rimmele FA f. Arbeitsrecht  Ernst-Lehmann-Str. 26, 88045 Friedrichshafen 05.11.2008
Christine Sommer FA f. Sozialrecht Königstraße 23, 78628 Rottweil   05.11.2008
Jürgen Hehl  FA f. Familienrecht  Grüner Weg 32, 88400 Biberach  26.11.2008
Ralf Kittelberger FA f. Arbeitsrecht Obere Wässere 4, 72764 Reutlingen   26.11.2008
Marc Poppe FA f. Familienrecht  Kaiserstraße 57, 88348 Bad Saulgau  26.11.2008
Heinrich Schwörer FA f. Erbrecht Aulberstr. 7, 72764 Reutlingen  26.11.2008

Neu- und Wiederzulassungen vom 01.10.2008 bis 31.12.2008

Gerd Gerber Gartenstraße 1, 88212 Ravensburg   17.10.2008
Tim Supplitt Brahmsstraße 2, 72766 Reutlingen   17.10.2008
Stefan Seeberger Anweilstraße 11, 72336 Balingen   17.10.2008
Anna Neunhoeffer Bahnhofstraße 24, 72108 Rottenburg  17.10.2008
Martin Bott Obere Bachstraße 17, 72461 Albstadt  14.11.2008
Petra Czech Herrenmühlenstraße 4, 72336 Balingen  14.11.2008
Dr. Johannes  Glaser  Ulmer-Tor-Straße 29 , 88400 Biberach  14.11.2008
Tobias Hirsch Seestraße 42, 88214 Ravensburg   14.11.2008
Myriam Joost Moosstraße 13, 72250 Freudenstadt  14.11.2008
Hans-Martin Schwörer Aulberstraße 7, 72764 Reutlingen   14.11.2008
Martin Stadelmaier  Geißhäuserstraße 15, 72116 Mössingen  14.11.2008
Julia Geprägs Doblerstraße 8, 72074 Tübingen   27.11.2008
Katja Österle Gartenstraße 1, 88212 Ravensburg   22.12.2008
Heinz Schnäbele Bussenstraße 12, 88367 Hohentengen  22.12.2008
Bernhard Sigerist Holbeinweg 4, 88239 Wangen   22.12.2008

Wechsel in unseren Kammerbezirk vom 01.10.2008 bis 31.12.2008

Dr. Andreas Quante Freiburger Straße 77, 88400 Biberach   01.10.2008
Regina Berner-Kerst Rosenstraße 26, 88326 Aulendorf    01.10.2008
Heike Raffelsbauer Stingstraße 27 , 72336 Balingen   11.10.2008
Kirsten Runge Federburgstraße 11, 88214 Ravensburg  11.10.2008
Christin Schroeder-Koch Lindenwiesen 13, 75378 Bad Liebenzell  11.10.2008
Tobias Reyher Neckarhalde 32, 72070 Tübingen   13.10.2008
Lydia Gruson Ehlersstraße 11, 88046 Friedrichshafen  24.10.2008
Dörthe Hoffmann Moltkestraße 29 , 72072 Tübingen   30.10.2008
Simone Krappen Eninger Straße 16, 72555 Metzingen  30.10.2008
Alexander Reiff Ebertstraße 27, 72336 Balingen   05.11.2008
Matthias Haap Auf der Lehr 36/1, 72116 Mössingen  10.11.2008
Margit Wehinger Hauptstraße 4, 78727 Oberndorf   10.11.2008
Jörg Khöber Konrad-Adenauer-Straße 11, 72072 Tübingen  17.11.2008
Susanne Thamm Ulmer Straße 25, 88471 Laupheim   20.11.2008
Luise Holstein Bachstraße 46, 88214 Ravensburg   26.11.2008

Heft 19 . Februar 2009

 Kanzleianschrift                              Seit
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Jens Bieller Franz-Abt-Straße 9, 72766 Reutlingen  28.11.2008
Marion Stammen  Bahnhofstraße 29, 88400 Biberach    05.12.2008
Georg Gößwein Kirchsteige 18, 88079 Kressbronn   06.12.2008
Manfred Schlegel Böblinger Straße 6, 72202 Nagold   17.12.2008
Dr. Christof Dietborn Raabestraße 32, 72762 Reutlingen   23.12.2008

Ausgeschiedene Rechtsanwälte vom 01.10.2008 bis 31.12.2008

Petra Ruf Reutlingen  09.10.2008
Lisa Nothelfer Grafenberg  18.10.2008
Bernhard Dominke Ravensburg  23.10.2008
Harald Hahn Langenargen  30.10.2008
Davor Brcic Dettenhausen  31.10.2008
Sandra Sauter Albstadt  31.10.2008
Richard Haug Reutlingen  04.11.2008
Stefan Frank Reutlingen  04.11.2008
Gerhard Kopp Calw  07.11.2008
Stefanie Kleidt Warthausen  07.11.2008
Susanne Derichs Ravensburg  13.11.2008
Mario Glaser Freudenstadt  16.11.2008
Claudia Dietze Tübingen  17.11.2008
Michael Beranek Reutlingen  30.11.2008
Thomas Martin Dick Bad Waldsee  02.12.2008
Peter Kunisch Reutlingen  03.12.2008
Tanja Döttling Rottweil  06.12.2008
Hubert Engelhardt Sulz am Neckar  11.12.2008
Petra Lohmeier  Meckenbeuren  12.12.2008
Jörg Joswig  Balingen  17.12.2008
Dragan Alexander  Reutlingen  28.12.2008

 
   
Seit dem letzten Kammer Report sind verstorben:

RA Dr. Hans Huhn    Ravensburg am 06.10.2008
RA Karl-Anton Krämer    Tübingen am 08.11.2008

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Neu- und Wiederzulassungen vom 01.10.2008 bis 31.12.2008 (Fortsetzung)
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Juristische Gesellschaft  
Tübingen e.V.  
Förderverein der Juristischen Fakultät der 
Universität Tübingen   

Der Vorstand 
Professor Dr. Harm Peter Westermann 
(Vorsitzender)
Professor Dr. Joachim Vogel,   
Dekan der Juristischen Fakultät der Universität 
Tübingen, Richter am Oberlandesgericht Stuttgart 
RA Peter Ströbel,  
Präsident der Rechtsanwaltskammer Stuttgart a.D. 
RA Ekkehart Schäfer, 
Präsident der Rechtsanwaltskammer Tübingen 
Eberhard Stilz, 
Präsident des Oberlandesgerichts Stuttgart  

Die Gesellschaft finanziert sich aus Mitglieds-
beiträgen, Spenden und sonstigen Zuwendungen. 

Der Mitgliedsjahresbeitrag beträgt € 25,–,  
für Studierende € 10,–. Der Jahresbeitrag für 
korporative Mitglieder beträgt € 100,–.   

Die Juristische Gesellschaft Tübingen ist als ge-
meinnützig im Sinne der §§ 51 ff AO anerkannt. 

Aufgaben

Die Juristische Gesellschaft Tübingen versteht 
sich als Brücke zwischen der Juristischen Fakultät 
der Universität Tübingen und der Rechtspraxis in 
Württemberg. Sie pflegt die Beziehungen zwischen 
der Fakultät und den an der rechtswissenschaftlichen 
Forschung und Lehre interessierten Kreisen des 
öffentlichen Lebens, der Anwaltschaft, von Wirt-
schaft und Verbänden.       

Aufgaben 

Die Juristische Gesellschaft Tübingen veran-
staltet regelmäßig Vorträge, Symposien und 
Tagungen zu aktuellen und grundsätzlichen 
rechtspolitischen Themen.    

Sie unterstützt die   

•  Förderung der rechtswissenschaflichen Lehre 
und Forschung, Fort- und Weiterbildung, 

•  Förderung der Beziehungen der  ehemaligen 
Studierenden untereinander, zu ihrer Fakultät 
und zu ihrer Universität.   

Mitglieder  

•  Ehemalige sowie derzeitige Studierende,  
Doktorandinnen und Doktoranden der  
Tübinger Juristischen Fakultät, 

•  Professoren der Tübinger Juristenfakultät,  
•  Abgeordnete, Beamte, Richterinnen, Richter, 

Anwältinnen und Anwälte,
•  alle sonstigen Freunde der Tübinger  

Juristenfakultät, 
•  Unternehmen und Rechtsanwaltskanzleien
 im Raum Stuttgart-Tübingen.     

Mitgliedschaft    

Vordrucke für eine Beitrittserklärung sind im 
Dekanat der Juristischen Fakultät sowie im 
Internet erhältlich.

Juristische Gesellschaft Tübingen e.V.  
Förderverein der Juristische Fakultät der  
Universität Tübingen  
Wilhelmstraße 7, 72074 Tübingen   
foerderverein@jura.uni-tuebingen.de
www.jura.uni-tuebingen.de/foerderverein

Mitgliederverwaltung
Vereinigung der Freunde der Universität 
Tübingen (Universitätsbund) e.V.  
Wilhelmstraße 7, 72074 Tübingen  

Telefon: 07071 2977045 
Telefax:  07071 295995 
Margot.Krause@uni-tuebingen.de


